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Erlauterung des 1 hemas

In diesem Aufsatz SOl dıe rage nach der Leistungsfähigkeıit der Leuenberger
Konkordie LK) erortfer! werden. Dazu IENN 11A0 siıch erstens aruber klar
werden, WAS dıe Le1istung dieser Konkordie SeIn soll, und WAlT mıt ezug auf
die reformierte und Iutherische Bekenntnistradıl1on (1) Dann ann 11A0 auch
angeben, O9 S1e€ d1ese Le1istung erbringt Oder nıcht / weıtens 1L1USS 11A0 kTä-
ICI, O9 nach der Le1istung der Konkordie als eINES theologischen lextes C
fragt WIT| Oder nach der Le1istung, die die Unterzeichnung der Konkordie als
eINes kırchengeschichtliıchen Ere1gn1sses erhbracht hat und In /Zukunft erbrıin-
CI ann (2) e beıden Aspekte der zweıten rage sınd nıcht trennen,
ohl ahber untersche1i1den. Je nachdem, weilche NSe1lte dieser Alternative 1mM
Vordergrund steht, WIT| die rage nach der Le1istung unterschiedlhic beant-
Ortet

stellt test .„Mıt diesen Feststellungen 1sSt Kırchengemeinschaft (1 -

klärt „Kırchengemeinschaft” WwIrd inhaltlıch als Kanzel- und Abendmahlils-

Dokumentation des üÜberarbeıiteten eferats, das 15 2010 autf der Jagung des
artın-1L . uther-Bundes auftf dem Liebfrauenberg gehalten wurde.
Konkordie reformatorıischer Kırchen In Ekuropa (Leuenberger Konkordie) 1973 Dre1i-
sprachıige Ausgabe mıt e1Nner Eıinleitung (zweısprachıg VOHN F- Scharbau, hg

Hülfmeıer, Frankfurt 1993 Welches d1ese Feststellungen Sınd, wırd gleich darge-
legt werden.
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Die reformierte und die 
lutherische Bekenntnistradition 
und die Leistungsfähigkeit der 
Leuenberger Konkordie

Eine Auslotung1

I. Erläuterung des Themas

In diesem Aufsatz soll die Frage nach der Leistungsfähigkeit der Leuenberger 
Konkordie (= LK) erörtert werden. Dazu muss man sich erstens darüber klar 
werden, was die Leistung dieser Konkordie sein soll, und zwar mit Bezug auf 
die reformierte und lutherische Bekenntnistradition (1). Dann kann man auch 
angeben, ob sie diese Leistung erbringt oder nicht. Zweitens muss man klä-
ren, ob nach der Leistung der Konkordie als eines theologischen Textes ge-
fragt wird oder nach der Leistung, die die Unterzeichnung der Konkordie als 
eines kirchengeschichtlichen Ereignisses erbracht hat und in Zukunft erbrin-
gen kann (2). Die beiden Aspekte der zweiten Frage sind nicht zu trennen, 
wohl aber zu unterscheiden. Je nachdem, welche Seite dieser Alternative im 
Vor der grund steht, wird die Frage nach der Leistung unterschiedlich beant-
wortet.

LK 34 stellt fest: „Mit diesen Feststellungen ist Kirchengemeinschaft er-
klärt.“2 „Kirchengemeinschaft“ wird inhaltlich als Kanzel- und Abend mahls-

1 Dokumentation des überarbeiteten Referats, das am 13. 9. 2010 auf der Tagung des 
Martin-Luther-Bundes auf dem Liebfrauenberg gehalten wurde.

2 Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa (Leuenberger Konkordie) 1973. Drei-
sprachige Ausgabe mit einer Einleitung (zweisprachig) von F.-O. Scharbau, hg. v. 
W. Hüffmeier, Frankfurt 1993. Welches diese Feststellungen sind, wird gleich darge-
legt werden.
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gemeıinschaft (LK 33) verstanden. Ihese (jemennschaft ewähren einander
die der Konkordie zustimmenden Kırchen (LK 30) ehben durch deren Unter-
zeichnung. e Le1istung, die die Konkordie als kırchengeschichtliches Fr-
C1ZN1S mi1t sıch bringt, 1sSt aIsSO dıe ewährung VON Kanzel- und end-
mahlsgemeı1nschaft. e Leistungsfähigkeit der Konkordie bemisst siıch
daran, O9 diese oppelte (Gemennschaft zwıischen den Kırchen, dıe die Kon-
kordie unterzeichnet aben, praktızıert wırd Oder nıcht Das 1sSt sehr weiltge-
hend der Fall 1mM Verhältnis der 105 Kırchen der Leuenberger iırchenge-
meıinschaft, die Se1t der Budapester Vollversammlung 2006 „Gemeinschaft
E, vangelıscher Kırchen In Europa” (GEKE)” el

Hıer 111USS Jedoch 1ne Präzisierung eingeführt werden. e unfer-
sche1det zwıischen der „Erklärung der Kırchengemeinschaft” (LK V.1) und
der „Verwirklıchung der Kırchengemeinschaft” (LK V.2) Man ann dies
analog sehen einer Eheschliebung, dıe VOoO en der ehelichen (1e-
meı1inschaft unterschlieden werden 1L1USSs Be1l der Eheschließung <1bt 1IUT

eın Entweder-ÖÜder, eın Mehr Oder Weniger Man 1st entweder verheımrateft
Oder nıcht verheıratet, ahber 11A0 1sSt nıcht mehr Oder wen1ger verheimratet. Da-

annn das en der E.hepartner durchaus Urc eın Mehr Oder Weniger
Intensıität und G(emeinsamkeıt gekennzeichnet SeIN. SO erhält siıch

auch mıt rklärung und Verwirklichung VON iırchengemeınschaft. „Die KIr-
chengemeinschaft verwiıirklıcht sıch 1mM en der Kırchen und (jemeılnden.
Im (Gilauben die ein1gende Kraft des eilıgen (Jelstes richten 1E€ iıhr ZeUg-
N1ıSs und ıhren Lhenst gemeınsam AUS und emühen siıch die Stärkung und
Vertiefung der CWORNNCLICH (iemennschaft“ (LK 35) e rage nach der
Leistungsfähigkeıit der als eINES kırchengeschichtlichen Ere1gn1sses der
rklärung VON iırchengemeı1nschaft Urc Unterzeichnung der WIT|
11A0 alsO mıt ezug auf dıe Verwirklichung der Kirchengemeinschaft tellen
muUusSsen.

In wırd Kırchengemeinschaft mıt ezug auf bestimmte „Feststel-
lungen“ rklärt /u diesen „Feststellungen” gehört, dass die beteilıgten KIr-
chen „1M Verständnis des E, vangelıums, W1IE In den Telilen 11 ı, Das C
melınsame Verständnis des E, vangelıums” und 111 1, Die Übereinstimmung
angesichts der Lehrverurteilungen der Reformatıionszeıt’ | Ausdruck gefun-
den hat”, üÜübereinstimmen (LK 31) en der Feststellung des (jemelnsa-

Vegl das yl  tatu der (jemenlınscha Evangelıscher Kırchen In kuropa (GEKE) LeuUEN-
berger Kırchengemeinschaft” V September 2006
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gemeinschaft (LK 33) verstanden. Diese Gemeinschaft gewähren einander 
die der Konkordie zustimmenden Kirchen (LK 30) eben durch deren Unter-
zeichnung. Die Leistung, die die Konkordie als kirchengeschichtliches Er-
eignis mit sich bringt, ist also die Gewährung von Kanzel- und Abend-
mahlsgemeinschaft. Die Leistungsfähigkeit der Konkordie bemisst sich 
dar an, ob diese doppelte Gemeinschaft zwischen den Kirchen, die die Kon-
kordie unterzeichnet haben, praktiziert wird oder nicht. Das ist sehr weitge-
hend der Fall im Verhältnis der 105 Kirchen der Leuenberger Kirchen ge-
meinschaft, die seit der Budapester Vollversammlung 2006 „Gemeinschaft 
Evangelischer Kirchen in Europa“ (GEKE)3 heißt.

Hier muss jedoch eine Präzisierung eingeführt werden. Die LK unter-
scheidet zwischen der „Erklärung der Kirchengemeinschaft“ (LK IV.1) und 
der „Verwirklichung der Kirchengemeinschaft“ (LK IV.2). Man kann dies 
analog sehen zu einer Eheschließung, die vom Leben der ehelichen Ge-
meinschaft unterschieden werden muss. Bei der Eheschließung gibt es nur 
ein Entweder-Oder, kein Mehr oder Weniger: Man ist entweder verheiratet 
oder nicht verheiratet, aber man ist nicht mehr oder weniger verheiratet. Da-
gegen kann das Leben der Ehepartner durchaus durch ein Mehr oder Weniger 
an Intensität und Gemeinsamkeit gekennzeichnet sein. So verhält es sich 
auch mit Erklärung und Verwirklichung von Kirchengemeinschaft. „Die Kir-
chengemeinschaft verwirklicht sich im Leben der Kirchen und Gemein den. 
Im Glauben an die einigende Kraft des Heiligen Geistes richten sie ihr Zeug-
nis und ihren Dienst gemeinsam aus und bemühen sich um die Stärkung und 
Vertiefung der gewonnenen Gemeinschaft“ (LK 35). Die Frage nach der 
Leis tungsfähigkeit der LK als eines kirchengeschichtlichen Ereignisses – der 
Erklärung von Kirchengemeinschaft durch Unterzeichnung der LK – wird 
man also mit Bezug auf die Verwirklichung der Kirchengemeinschaft stellen 
müssen.

In LK 34 wird Kirchengemeinschaft mit Bezug auf bestimmte „Fest stel-
lungen“ erklärt. Zu diesen „Feststellungen“ gehört, dass die beteiligten Kir-
chen „im Verständnis des Evangeliums, wie es in den Teilen II [‚Das ge-
meinsame Verständnis des Evangeliums‘] und III [‚Die Übereinstimmung 
angesichts der Lehrverurteilungen der Reformationszeit‘] Ausdruck gefun-
den hat“, übereinstimmen (LK 31). Neben der Feststellung des Gemeinsa -

3 Vgl. das „Statut der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa (GEKE) – Leuen-
berger Kirchengemeinschaft“ vom 18. September 2006.
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1111 WwIrd 1ne Feststellung den tradıtiıonellen Kontroversen getroffen:
„DIie In den Bekenntnisschriften ausgesprochenen Lehrverurteilungen be-
treitfen entsprechend den Feststellungen des e118s 111 nıcht den CLDCNWA-
tigen anı der TE der zustimmenden Kırchen“ (LK 32) hese est-
stellungen sınd theologische Urteile N1ımmt 1111A0 In diesem Sinn dıe als
theologisches Dokument, dann 1sSt dıe rage nach iıhrer Leistungsfähigkeıit
die rage, O9 1hr elıngt zeıgen, dass die tradıtiıonellen Gegensätze
zwıischen Ilutherischer und reformiıerter Bekenntnistradıt1ion nıcht mehr den
ar  er VON kırchentrennenden Gegensätzen en e rage nach der
Leistungsfähigkeıit der stellt sıch alsO unterschiedlhic JE nachdem, b
11A0 mıt „Leuenberger Konko  .. das kırchengeschichtliche Ere1gn1s der
rklärung VON Kırchengemeinschaft Oder das theologische Dokument 1mM
1C hat
e OTIenNHEert siıch s1ehten Artıkel des ugsburger Bekenntnisses,

WENNn gleich 1mM zweıten aragraphen el „Nach reformatorıischer FEIn-
siıcht 1st £UT wahren Einheılt der 1IrC dıe Übereinstimmung In der rech-
ten TE des E vangelıums und In der rechten vVerwaltung der Sakramente
notwendig und ausreichend. Von diesen reformatorischen Krıiterien le1-
ten dıe beteilıgten Kırchen iıhr Verständniıs VON Kırchengemeinschaft her‘'  ec
(LK 2) Was die rechte TE des E vangelıums und dıe rechte Verwaltung
der Sakramente 1st, legt das Augsburger Bekenntnis In seinen TU kem hıs

und negativo In den restlıchen TU kem den Miıssbräuchen dar.
Nun en aber Reformierte der In der Vergangenheıt gerade nıcht
gestimmt. Wıe ann dann In der anders als In der Vergangenheıt VON

einer iırchengemeı1nschaft VON Iutherischen HU reformıerten Kırchen C
sprochen werden, die In der rechten TE des E vangelıums und der rechten
Verwaltung der Sakramente ründet? Das 1sSt die theologische rage, dıe
die richten 1st

uch hier 1st TE1INC SOTOrt die Verbindung der theologischen mıt der kır-
chengeschichtlichen Oder kırchenpolıtıischen LDiımensıion bewusst machen,
gerade we1l In di1eser Verbindung tiefe TODIeEeMEe stecken, die Verbindung
selhest aber unaufhehbhbar 1st e eugnet natürliıch nıcht, dass erhebliche
ehrunterschliede zwıischen der Ilutherischen und der reformıierten Iradıtion
1bt e rage 1sSt Jedoch, O9 diese Unterschliede kırchentrennenden ('ha-
rakteren In i1hrem drıtten Teıl handelt die VON den Lehrverurteilungen
der Reformationszeılt und legt Übereinstimmungen In den dre1 klassıschen
Kontroversthemen ( Abendmahl, Christologie, Prädestination) dar. / weiımal
e1 „WOo solche Übereinstimmung | wıe UVO| In der Konkordie arge-
cg zwıischen Kırchen besteht, etreifen die Verwerfungen der reformatorI1-
schen Bekenntnisse nıcht den anı der TE dieser ırchen“ (LK

DIE REFORMIERTE UND DIE LUTHERISCHE BEKENNTNISTRADITION …  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 21

men wird eine Feststellung zu den traditionellen Kontroversen getroffen: 
„Die in den Bekenntnisschriften ausgesprochenen Lehrverurteilungen be-
treffen entsprechend den Feststellungen des Teils III nicht den gegen wär-
tigen Stand der Lehre der zustimmenden Kirchen“ (LK 32). Diese Fest-
stellungen sind theologische Urteile. Nimmt man in diesem Sinn die LK als 
theologisches Dokument, dann ist die Frage nach ihrer Leistungsfähigkeit 
die Frage, ob es ihr gelingt zu zeigen, dass die traditionellen Gegensätze 
zwischen lutherischer und reformierter Bekenntnistradition nicht mehr den 
 Cha rakter von kirchentrennenden Gegensätzen haben. Die Frage nach der 
Leis tungsfähigkeit der LK stellt sich also unterschiedlich je nachdem, ob 
man mit „Leuenberger Konkordie“ das kirchengeschichtliche Ereignis der 
Erklärung von Kirchengemeinschaft oder das theologische Dokument im 
Blick hat.

Die LK orientiert sich am siebten Artikel des Augsburger Bekenntnisses, 
wenn es gleich im zweiten Paragraphen heißt: „Nach reformatorischer Ein-
sicht ist […] zur wahren Einheit der Kirche die Übereinstimmung in der rech-
ten Lehre des Evangeliums und in der rechten Verwaltung der Sakramente 
notwendig und ausreichend. Von diesen reformatorischen Kriterien lei-
ten die beteiligten Kirchen ihr Verständnis von Kirchengemeinschaft her“ 
(LK 2). Was die rechte Lehre des Evangeliums und die rechte Verwaltung 
der Sakramente ist, legt das Augsburger Bekenntnis in seinen Artikeln 1 bis 
21 und – ex negativo – in den restlichen Artikeln zu den Missbräuchen dar. 
Nun haben aber Reformierte der CA in der Vergangenheit gerade nicht zu-
gestimmt. Wie kann dann in der LK – anders als in der Vergangenheit – von 
einer Kirchengemeinschaft von lutherischen und reformierten Kirchen ge-
sprochen werden, die in der rechten Lehre des Evangeliums und der rechten 
Verwaltung der Sakramente gründet? Das ist die theologische Frage, die an 
die LK zu richten ist.

Auch hier ist freilich sofort die Verbindung der theologischen mit der kir-
chengeschichtlichen oder kirchenpolitischen Dimension bewusst zu machen, 
gerade weil in dieser Verbindung tiefe Probleme stecken, die Verbindung 
selbst aber unaufhebbar ist. Die LK leugnet natürlich nicht, dass es erheb liche 
Lehrunterschiede zwischen der lutherischen und der reformierten Tradi tion 
gibt. Die Frage ist jedoch, ob diese Unterschiede kirchentrennenden Cha-
rakter haben. In ihrem dritten Teil handelt die LK von den Lehrverurteilungen 
der Reformationszeit und legt Übereinstimmungen in den drei klassischen 
Kontroversthemen (Abendmahl, Christologie, Prädestination) dar. Zweimal 
heißt es: „Wo solche Übereinstimmung [wie zuvor in der Konkordie darge-
legt] zwischen Kirchen besteht, betreffen die Verwerfungen der reformatori-
schen Bekenntnisse nicht den Stand der Lehre dieser Kirchen“ (LK 20.26). 
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()b das TE11IC zutrı{fft, VOT und nach der Unterzeichnung der unfer

ecologen höchst umstritten.
e Kırchen, dıe der zustımmen, en 1ne Entscheidung getroffen

dıe Entscheidung, elınander iırchengemeı1nschaft ewähren. TE1INC
macht diese Entscheidung TUN:! eltend TUN:! werden festgestellt. e
Feststellungen sınd die theologischen Urteıle, W1IE 1E 1mM zweıten und drıtten
Teı1l der dargelegt Siınd. Auf diese Feststellungen berufen siıch die Kırchen
In iıhrer Zustimmung. Solche Feststellungen können ahr Oder falsch se1n,
während Entscheidungen richtig Oder falsch sınd, abhängıg davon, b dıe
Urteıile, auf dıe 1E siıch beruten, wahr Oder talsch SINd. Wer aber bestimmt,
b diese Urtelile wahr Oder talsch sind? Nehmen WIT eiIwa dıe lutherische
Landeskırche Hannovers: S1e be1 ıhrer Unterzeichnung der OTAdUs,
dass deren Feststellungen wahr sınd, während die Hnnısche lutherische KIr-
che Urc iıhre Nıchtunterzeichnung der ekundet, dass jene Feststellun-
CI nıcht wahr Siınd. e HAnnısche Kırche hälft die Lehrdıitferenzen zwıischen
den reformı1erten und lutherischen Kırchen weıterhıin für kırchentrennend:
und darum sind 1E€ auch kırchentrennend, denn die Hnnısche 1IrC SIıecht
siıch nıcht imstande, den reformıerten Kırchen gegenüber Kırchengeme1in-
schaft erklären. Man IENN aIsSO auf der einen NSeı1lite SCH Kırchentrennend
LSt, WAS die Kırchen für kırchentrennend halten

Das E1 eiInem siıcher exIremen e1ispie. verdeutlicht: Unter den IMLS.
In den USAÄA hat einmal 1ne Kırchenspaltung/Gemeindespaltung egeben,
be1 der der Kontroverspunkt e1in renektierendes Dreipunktezeichen den
Pferdewagen W das die egiıerung £UT Vermeı1dun: VON ntTallen anzubrıin-
CI angeordnet hatte e einen argumentierten: eses Zeichen 1sSt eın Bild-
N1ıSs der Dreieinigkeit und verhöhnt cdLese:; wıderspricht dem Bılderverbo
e anderen argumentierten: ESs IsSt e1in Zeichen Z£ZUT Verkehrsregelun und
nıcht mehr. ESs 1sSt 1ne ache, den Sachverha testzustellen: e egiıerung
WIll, dass eın Dreipunktezeichen den agen angebracht WIT| 1Ne
dere acC 1sSt das Urteil ESs verletzt Oder verletzt nıcht das Bılderverbo
Lheses Urte1l gegensätzlıch AUS, WAS VON vielen Faktoren abhängt. e
Kontrahenten Argumente VOlL, dıe den einen einleuchten, den ande-
1CcH nıcht e einen kommen dem chluss ESs handelt siıch 1ne

Vegl Asendort /: Kiünneth (Hg.), Von der wahren Fınheıit der 1IrC ] uther1-
sche Stimmen zuU Leuenberger Konkordienentwurf, Berliın/Schleswıig-Holstein 1973:;

Asendort /: Kiünneth (He.), Leuenberg Konkordie der Diskordie”? kume-
nısche ıc ZULT Konkordie reformatorıischer Kırchen In Kuropa, Berlin/Schlesw1g-
Olstein 1974:; Mannermaa, Von Preuben ach Schauenburg. Hıntergrund und Ent-
wıcklung der theologıschen Methode der Leuenberger onkordıe, Hamburg 1981
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Ob das freilich zutrifft, war vor und nach der Unterzeichnung der LK unter 
Theologen höchst umstritten.4

Die Kirchen, die der LK zustimmen, haben eine Entscheidung getroffen 
– die Entscheidung, einander Kirchengemeinschaft zu gewähren. Freilich 
macht diese Entscheidung Gründe geltend – Gründe werden festgestellt. Die 
Feststellungen sind die theologischen Urteile, wie sie im zweiten und dritten 
Teil der LK dargelegt sind. Auf diese Feststellungen berufen sich die Kirchen 
in ihrer Zustimmung. Solche Feststellungen können wahr oder falsch sein, 
während Entscheidungen richtig oder falsch sind, abhängig davon, ob die 
Urteile, auf die sie sich berufen, wahr oder falsch sind. Wer aber bestimmt, 
ob diese Urteile wahr oder falsch sind? Nehmen wir etwa die lutherische 
Landeskirche Hannovers: Sie setzt bei ihrer Unterzeichnung der LK voraus, 
dass deren Feststellungen wahr sind, während die fi nnische lutherische Kir-
che durch ihre Nichtunterzeichnung der LK bekundet, dass jene Feststellun-
gen nicht wahr sind. Die fi nnische Kirche hält die Lehrdifferenzen zwischen 
den reformierten und lutherischen Kirchen weiterhin für kirchentrennend; 
und darum sind sie auch kirchentrennend, denn die fi nnische Kirche sieht 
sich nicht imstande, den reformierten Kirchen gegenüber Kirchengemein-
schaft zu erklären. Man muss also auf der einen Seite sagen: Kirchentrennend 
ist, was die Kirchen für kirchentrennend halten.

Das sei an einem sicher extremen Beispiel verdeutlicht: Unter den Amish 
in den USA hat es einmal eine Kirchenspaltung/Gemeindespaltung gegeben, 
bei der der Kontroverspunkt ein refl ektierendes Dreipunktezeichen an den 
Pferdewagen war, das die Regierung zur Vermeidung von Unfällen anzubrin-
gen angeordnet hatte. Die einen argumentierten: Dieses Zeichen ist ein Bild-
nis der Dreieinigkeit und verhöhnt diese; es widerspricht dem Bilderverbot. 
Die anderen argumentierten: Es ist ein Zeichen zur Verkehrsregelung und 
nicht mehr. Es ist eine Sache, den Sachverhalt festzustellen: Die Regierung 
will, dass ein Dreipunktezeichen an den Wagen angebracht wird. Eine an-
dere Sache ist das Urteil: Es verletzt oder verletzt nicht das Bilderverbot. 
Dieses Urteil fällt gegensätzlich aus, was von vielen Faktoren abhängt. Die 
Kontrahenten tragen Argumente vor, die den einen einleuchten, den ande-
ren nicht. Die einen kommen zu dem Schluss: Es handelt sich um eine 

4 Vgl. U. Asendorf/F. W. Künneth (Hg.), Von der wahren Einheit der Kirche. Lutheri-
sche Stimmen zum Leuenberger Konkordienentwurf, Berlin/Schleswig-Holstein 1973; 
U. Asendorf/F. W. Künneth (Hg.), Leuenberg – Konkordie oder Diskordie? Ökume-
nische Kritik zur Konkordie reformatorischer Kirchen in Europa, Berlin/Schleswig-
Holstein 1974; T. Mannermaa, Von Preußen nach Schauenburg. Hintergrund und Ent-
wicklung der theologischen Methode der Leuenberger Konkordie, Hamburg 1981.
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Verletzung des Bılderverbots, dıe anderen verneinen das Dass die einen dıe
Befolgung des KReglierungsgebots für kırchentrennend Oder geme1inschafts-
trennend halten, bedeutet, dass damıt die Gemennschaft gebrochen 1St, WENNn

die anderen sıch anders verhalten. Iso Kırchentrennend AAya WAS CANrıiısiiiche
(Giemelmnschaften und ırchen für kırchentrennend halten

Das IsSt für jJeden ecologen, der siıch der anrne1| verpflichtet we1ß, krän-
kend: denn damıt scheımnt wıillkürlich se1n, WAS kırchentrennend 1st und
WAS nıcht Man IENN aber sogle1c hınzufügen, dass 1ne 1IrC eIWwASs für
kırchentrennend hält, we1l theologische G(ründe S1e€ dazu bewegt en
zunehmen, dass eLIWwWwaAs kırchentrennend s Im Bewusstsein der Kırchen 1st

nıcht Gegenstand iıhrer Entscheidung, b EeIWaAs kırchentrennend 1sSt Oder
nıcht: vielmehr erschheßt siıch dies. Weıl sıch dıe Kırchen auf TUN:! be-
rufen, ann 1111A0 mıt Argumenten aruber dıskutieren, b eIWwASs kırchen-
trennend 1sSt Oder nıcht Deshalb können Kırchen, die bısher auf trund VON

ehrgegensätzen nıcht In Kırchengemeinschaft mıteinander standen, auch
nıcht eilinander ıntfach ırchengemeı1nschaft erklären: 1E mMuUSsSsSen vielmehr
die TUnN:! afür, dass 1E das Jetzt, anders als In der Vergangenhelıt,
können, arlegen. Das CHNAU TU die TE1INC 1sSt das, WAS für den einen
ecologen Oder die 1ne Kırche e1in überzeugender ı1und lst, für einen ande-
1CcH J1heologen Oder 1ne andere 1IrC manchmal keiINneSWESS überzeugend.
uch gcht be1 der rage, O9 eın nterschN1le: kırchentrennend 1st, OfTft nıcht

dıe rage, W1IE die Dfferenz inhaltlıch estimmen lst, sondern darum,
WIE 1E gewichten lst, SCHAUCL. O9 1E€ das Verständnis des E, vangelıums,
das €e1i Kırchen teılen, In e1ner bestimmten Hınsıcht sehr verdunkelt
Oder DE  rdet, dass 1111A0 der rechten E vangelıumsverkündiıgung und der
rechten Feler der Sakramente wıllen mıt Menschen, dıe solche Auffassungen
vertrefen, nıcht geme1insam (ijottesdienst tejern annn e Dhskussionen 7e1-
CL, dass sıch die Kontrahenten mıt Argumenten nıcht völlıg Oder überhaupt
nıcht überzeugen können. ()b eın Argument einleuchtet, annn 11A0 nıcht W1Ee-
der mıt Argumenten egründen. Das ze1igt siıch daran, dass 1111A0 In Olchen
Fällen OfTft VON der ene theologischer Argumentatıon ene psycholo-
ıscher Beschreibungen übergeht: e Leute, dıe dıe Lage anders einschät-
Ze1 als 11A0 selbst, sınd STUr, starrsınn1g, engst1irn1g, unbelehrbar: Oder: jene
Leute AdSSch siıch ınfach die Welt . machen KOmprom1sse, wollen dıe
Wıdersprüche 71 bıblischen Zeugn1s nıcht erkennen.

Man IENN aIsSO beides SCH a} Etwas 1st kırchentrennend, we1l dem
Evangelıum widerspricht. Und (b) Etwas 1st kırchentrennend, we1l ]E-
mand für kırchentrennend hält e spannungsvolle Einheılt beıder Sätze 1st

berücksichtigen, WENNn nach der Leistungsfähigkeıit der efragt WITd.
Angesıchts des Gesagten würde nıcht sehr viel welter führen, WENNn In die-
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Verletzung des Bilderverbots, die anderen verneinen das. Dass die einen die 
Befolgung des Regierungsgebots für kirchentrennend oder gemeinschafts-
trennend halten, bedeutet, dass damit die Gemeinschaft gebrochen ist, wenn 
die anderen sich anders verhalten. Also: Kirchentrennend ist, was christliche 
Gemeinschaften und Kirchen für kirchentrennend halten.

Das ist für jeden Theologen, der sich der Wahrheit verpfl ichtet weiß, krän-
kend; denn damit scheint es willkürlich zu sein, was kirchentrennend ist und 
was nicht. Man muss aber sogleich hinzufügen, dass eine Kirche etwas für 
kirchentrennend hält, weil theologische Gründe sie dazu bewegt haben an-
zunehmen, dass etwas kirchentrennend ist. Im Bewusstsein der Kirchen ist 
es nicht Gegenstand ihrer Entscheidung, ob etwas kirchentrennend ist oder 
nicht; vielmehr erschließt sich dies. Weil sich die Kirchen auf Gründe be-
rufen, kann man mit Argumenten darüber diskutieren, ob etwas kirchen-
trennend ist oder nicht. Deshalb können Kirchen, die bisher auf Grund von 
Lehrgegensätzen nicht in Kirchengemeinschaft miteinander standen, auch 
nicht einander einfach Kirchengemeinschaft erklären; sie müssen vielmehr 
die Gründe dafür, dass sie das jetzt, anders als in der Vergangenheit, tun 
können, darlegen. Das genau tut die LK. Freilich ist das, was für den einen 
Theologen oder die eine Kirche ein überzeugender Grund ist, für einen ande-
ren Theologen oder eine andere Kirche manchmal keineswegs überzeugend. 
Auch geht es bei der Frage, ob ein Unterschied kirchentrennend ist, oft nicht 
um die Frage, wie die Differenz inhaltlich zu bestimmen ist, sondern darum, 
wie sie zu gewichten ist, genauer: ob sie das Verständnis des Evangeliums, 
das beide Kirchen teilen, in einer bestimmten Hinsicht so sehr verdunkelt 
oder gefährdet, dass man um der rechten Evangeliumsverkündigung und der 
rechten Feier der Sakramente willen mit Menschen, die solche Auffassungen 
vertreten, nicht gemeinsam Gottesdienst feiern kann. Die Diskussionen zei-
gen, dass sich die Kontrahenten mit Argumenten nicht völlig oder überhaupt 
nicht überzeugen können. Ob ein Argument einleuchtet, kann man nicht wie-
der mit Argumenten begründen. Das zeigt sich daran, dass man in solchen 
Fällen oft von der Ebene theologischer Argumentation zur Ebene psycholo-
gischer Beschreibungen übergeht: Die Leute, die die Lage anders einschät-
zen als man selbst, sind stur, starrsinnig, engstirnig, unbelehrbar; oder: jene 
Leute passen sich einfach an die Welt an, machen Kompromisse, wollen die 
Widersprüche zum biblischen Zeugnis nicht erkennen.

Man muss also beides sagen: a) Etwas ist kirchentrennend, weil es dem 
Evangelium widerspricht. Und: (b) Etwas ist kirchentrennend, weil es je-
mand für kirchentrennend hält. Die spannungsvolle Einheit beider Sätze ist 
zu berücksichtigen, wenn nach der Leistungsfähigkeit der LK gefragt wird. 
Angesichts des Gesagten würde es nicht sehr viel weiter führen, wenn in die-
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C111 Aufsatz dıe Auffassung des Verfassers argelegt würde, dass dıe AULS-

reichend theologische TUN:! dafür bletet, dass die beteiligten Kırchen eIN-
ander Kırchengemeinschaft erklären. Das SOl 1IUT urz geschehen; VOT em
aber soll, SOWEIT dıe theologische Leistungsfähigkeit der geht, (1 -

läutert werden, welche TODIEME die Konkordie lIösen IENN und W1IE S1e€ das
versucht.

Beobachtungen Nan! der reformatorıischen
Bekenntnistradıitionen

BEeVvVOr ich darlege, W1IE die vorgeht, möchte ich In einem zweıten Teıl
einıge Beobachtungen und Reflexionen 7U anı der reformıerten und Iu-
therischen Bekenntnistradıtion mitteijlen. Wenn 11A0 Öökumenıische Gespräche
führt, gecht 1111A0 auf dıe normatıven Bekenntnisse der beteilıgten Kırchen
rück Nun erg1Dt siıch aber 1mM Fall der reformıerten Kırchen, dass dort £UT

Iradıtion gchört, den Bekenntnissen cher Sıtuatıven Wert zuzuschreiben als
normatıven Wert über dıe /Zeıten hın, W1IE das dem Selbstverständnıs der Iu-
therischen Kırchen entspricht. ESs 1sSt e1in wichtiger Unterschied, dass für
tormiıerte Kırchen das aktuelle Bekennen 1mM Vordergrund steht, dass
SeIn kann, dass Bekenntni1isse, die In der Vergangenheıt große Bedeutung für
d1ese Kırchen hatten, In der Jeweılligen Gegenwart aktısch aum normatıves
(ijewıicht aben, WENNn siıch die Fragestellungen verändert haben ”

Wiıchtiger und einNussreicher noch als dieser nterschN1le: 1mM Verhältnis
£UT eigenen Bekenntnistradıtion 1sSt Jedoch, dass 1111A0 In beiıden Kırchenfami-
hen teststellen II1USS, dass siıch eın tiefgreifender Iradıtionsabbruch voll70-
CI hat und welter vollzieht rag 1111A0 heute Studierende der J1heologıie
nach den Unterschlieden zwıschen den beiıden Bekenntnistradıtionen, WCI1 -

den 1IUT wen1ge VON ihnen darüber zureichende Angaben machen können.
Sind aber diese Unterschliede nıcht ekannt und bewusst, dann erscheımint 1ne
Konkordie als überfüss1ıg. Okumeniker geraten heute OfTft In dıe missliche
Lage, dass 1E die Lhfferenzen zwıischen den Lehren verschliedener Kırchen

„Darum INa 1m esSpräc eufte mıt Vertretern der Iutherischen TITC uch Aie
Schwierigkeit geben Jene möchten sıch mıt Reformierten ber Entscheidungen des

ahrhunderts unterhalten; d1ese ingegen me1nen, A4ass sıch In UNSCICT e1t be1 al-
ler Einigkeit arüber, A4ass reformatorıische Grundentscheidungen ULlg bleiben uch
a  WIC.  1ge Fragen anders tellen als 1m undert” USC Reformiert TO
e1Nner Konfession, Zürich 2007, 32)
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sem Aufsatz die Auffassung des Verfassers dargelegt würde, dass die LK aus-
reichend theologische Gründe dafür bietet, dass die beteiligten Kirchen ein-
ander Kirchengemeinschaft erklären. Das soll nur kurz geschehen; vor allem 
aber soll, soweit es um die theologische Leistungsfähigkeit der LK geht, er-
läutert werden, welche Probleme die Konkordie lösen muss und wie sie das 
versucht.

II. Beobachtungen zum Stand der reformatorischen 
Bekenntnistraditionen

Bevor ich darlege, wie die LK vorgeht, möchte ich in einem zweiten Teil 
 einige Beobachtungen und Refl exionen zum Stand der reformierten und lu-
therischen Bekenntnistradition mitteilen. Wenn man ökumenische Gespräche 
führt, geht man auf die normativen Bekenntnisse der beteiligten Kirchen zu-
rück. Nun ergibt sich aber im Fall der reformierten Kirchen, dass es dort zur 
Tradition gehört, den Bekenntnissen eher situativen Wert zuzuschreiben als 
normativen Wert über die Zeiten hin, wie das dem Selbstverständnis der lu-
therischen Kirchen entspricht. Es ist ein wichtiger Unterschied, dass für re-
formierte Kirchen das aktuelle Bekennen im Vordergrund steht, so dass es 
sein kann, dass Bekenntnisse, die in der Vergangenheit große Bedeutung für 
diese Kirchen hatten, in der jeweiligen Gegenwart faktisch kaum normatives 
Gewicht haben, wenn sich die Fragestellungen verändert haben.5

Wichtiger und einfl ussreicher noch als dieser Unterschied im Verhältnis 
zur eigenen Bekenntnistradition ist jedoch, dass man in beiden Kirchenfami-
lien feststellen muss, dass sich ein tiefgreifender Traditionsabbruch vollzo-
gen hat und weiter vollzieht. Fragt man heute Studierende der Theologie 
nach den Unterschieden zwischen den beiden Bekenntnistraditionen, so wer-
den nur wenige von ihnen darüber zureichende Angaben machen können. 
Sind aber diese Unterschiede nicht bekannt und bewusst, dann erscheint eine 
Konkordie als überfl üssig. Ökumeniker geraten heute oft in die missliche 
Lage, dass sie die Differenzen zwischen den Lehren verschiedener Kirchen 

5 „Darum mag es im Gespräch heute mit Vertretern der lutherischen Kirche auch die 
Schwierigkeit geben: Jene möchten sich mit Reformierten ü ber Entscheidungen des 
16. Jahrhunderts unterhalten; diese hingegen meinen, dass sich in unserer Zeit – bei al-
ler Einigkeit darü ber, dass reformatorische Grundentscheidungen gü ltig bleiben – auch 
wichtige Fragen anders stellen als im 16. Jahrhundert“ (E. Busch, Reformiert – Profi l 
einer Konfession, Zü rich 2007, S. 32).
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mühsam aufzeigen mMuUSsSsSen und anschhießend VON iıhnen behaupten, dass 1E
überwunden werden können. e ückfrage 1st unvermeıdlhich: Kann 1111A0

das nıcht ıllıger und einfacher haben? en dıe Gegensätze nıcht ıhre
wohlverdiente damnatıo MEMOFIAE gefunden ? Sind die Gegensätze nıcht
ıntfach dadurch überwunden worden, dass 11A0 S1e€ VELBESSCHL hat? TE1INC
würde das bedeuten, dass 11A0 nıcht alleın die tradıtıionellen Gegensätze VCI-

CSSCH hätte, sondern dass 11A0 auf beıden Seliten auch die Iradıtiıonen VCI-

1sst, die über Jahrhunderte das geistliche und kırchliche en bestimmt ha-
ben Okumene hier die innerevangelısche Okumene würde dann auf der
Vergessenheıt der Iradıtion gründen. Ja, Streng D  3008801 WAare Okumene
überhaupt nıcht mehr nötig.

Das 1sSt TE1INC 1IUT e1in Je1ulaspekt. e gegenwärtige Diskussion, O9 das
ugsburger Bekenntnis als geme1insames Bekenntnis der EK ADSCHOLU
werden sollte, pricht 1ne andere Sprache Auf der NSe1lte der Kırchenleitun-
CI und der wıissenschaftlichen J1heologıie esteht durchaus e1in deutliches
Bewusstsein der konfessionellen Unterséhiede.6 Damıt IsSt 1mM 1C auf das
Bekenntnis 1ne vielschichtige, ]Ja antagonistische S1ituation In den Kırchen
egeben: ESs <1bt be1 einer mehr Oder wen1ger großen Zahl VON eologen
(WOZU auch gebildete Lalen ählen) e1in ares Bewusstsein konfessionel-
ler Iradıtionen, während be1 csechr vielen Pfarrerinnen und Pfarrern und sehr
vielen emeıindeglıedern 1ne energische Gleichgültigkeit gegenüber en
Fragen des Bekenntnisses esteht Man darf siıch über dıe Spannbreıite der
Beziehungen 7U Bekenntnis In den Kırchen keine Ilusıionen machen. Das
1Iitt jedenfalls für Deutschlan: £. möglıcherweıse weni1ger für evangelısche
Kırchen In anderen europälischen Ländern

1Ne wichtige rage lst, Iutherische Oder reformıerte Iradıtion vermıit-
telt WIrd. Wır reden csehr OfTft über dıe nhalte der Iradıtiıonen und SEeEIZeN VOI-+-

AUS, dass 1E auch weıtergegeben werden. Das 1sSt ahber es andere als selhst-
verständlich. Wo annn 1111A0 heute lutherische er reformıerte) J1heologıie
studieren durchaus 1mM S1inn OÖökumeniıischer Offenheıt, aber y dass dıe
Grundunterscheidungen, tunds  ure und Girundemsichten e{iwa Martın
L uthers mıt dem Anspruch, die Wahrheit des bıblıschen Zeugn1sses zutref-
tfend und verbindlich AUSZUSdSCH, V  n werden ? e Zahl der Urte,

1111A0 Iutherische eologıe studieren kann, gecht rapıde zurück. ee-

Vegl So11 das Augsburger Bekenntnis Girundbekenntnis der Evangelıschen TITC In
Deutschlanı werden ? Fın OLUmM der Kammer der Evangelıschen Kırche In Deutsch-
and 1r Theologıe KD-Texte 105 2009 1) [)as OLUM lautet .„Die Kammer 1r
Theologıe empfhehlt dem Kat der EKD, das ugsburger Bekenntnis N1ıC als (irundbe-
kenntnis In dıe Grundordnung der EK  — aufzunehmen” (a. U.,
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mühsam aufzeigen müssen und anschließend von ihnen behaupten, dass sie 
überwunden werden können. Die Rückfrage ist unvermeidlich: Kann man 
das nicht billiger und einfacher haben? Haben die Gegensätze nicht ihre 
wohlverdiente damnatio memoriae gefunden? Sind die Gegensätze nicht 
einfach dadurch überwunden worden, dass man sie vergessen hat? Freilich 
würde das bedeuten, dass man nicht allein die traditionellen Gegensätze ver-
gessen hätte, sondern dass man auf beiden Seiten auch die Traditionen ver-
gisst, die über Jahrhunderte das geistliche und kirchliche Leben bestimmt ha-
ben. Ökumene – hier die innerevangelische Ökumene – würde dann auf der 
Vergessenheit der Tradition gründen. Ja, streng genommen wäre Ökumene 
überhaupt nicht mehr nötig.

Das ist freilich nur ein Teilaspekt. Die gegenwärtige Diskussion, ob das 
Augsburger Bekenntnis als gemeinsames Bekenntnis der EKD angenommen 
werden sollte, spricht eine andere Sprache: Auf der Seite der Kirchenleitun-
gen und der wissenschaftlichen Theologie besteht durchaus ein deutliches 
Bewusstsein der konfessionellen Unterschiede.6 Damit ist im Blick auf das 
Bekenntnis eine vielschichtige, ja antagonistische Situation in den Kirchen 
gegeben: Es gibt bei einer mehr oder weniger großen Zahl von Theologen 
(wozu auch gebildete Laien zählen) ein klares Bewusstsein konfessionel-
ler Traditionen, während bei sehr vielen Pfarrerinnen und Pfarrern und sehr 
vielen Gemeindegliedern eine energische Gleichgültigkeit gegenüber allen 
Fragen des Bekenntnisses besteht. Man darf sich über die Spannbreite der 
Beziehungen zum Bekenntnis in den Kirchen keine Illusionen machen. Das 
trifft jedenfalls für Deutschland zu, möglicherweise weniger für evangelische 
Kirchen in anderen europäischen Ländern.

Eine wichtige Frage ist, wo lutherische oder reformierte Tradition vermit-
telt wird. Wir reden sehr oft über die Inhalte der Traditionen und setzen vor-
aus, dass sie auch weitergegeben werden. Das ist aber alles andere als selbst-
verständlich. Wo kann man heute lutherische (oder reformierte) Theologie 
studieren – durchaus im Sinn ökumenischer Offenheit, aber so, dass die 
Grundunterscheidungen, Grundstrukturen und Grundeinsichten etwa Martin 
Luthers mit dem Anspruch, die Wahrheit des biblischen Zeugnisses zutref-
fend und verbindlich auszusagen, vorgetragen werden? Die Zahl der Orte, 
wo man lutherische Theologie studieren kann, geht rapide zurück. Die luthe-

6 Vgl. Soll das Augsburger Bekenntnis Grundbekenntnis der Evangelischen Kirche in 
Deutschland werden? Ein Votum der Kammer der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land für Theologie (EKD-Texte 103 [2009]). Das Votum lautet: „Die Kammer für 
Theologie empfi ehlt dem Rat der EKD, das Augsburger Bekenntnis nicht als Grundbe-
kenntnis in die Grundordnung der EKD aufzunehmen“ (a. a. O., 9).
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rıschen Sem1ınare In und Asıen umıra, Pıetermarıtzburg, Hong-
kong a.) werden mehrheıtlıc VON Studierenden nıchtlutherischer Kırchen
besucht;: e1in Iutherisches TO ann siıch hier aum ausbilden Was ahber be-
deutet das für die lutherische Identıität der therischen Kırchen ? Was be-
deutet das für das Weltluthertum, WENNn dessen zahlenmäßiger Schwerpunkt
nach en rückt? Ist dıe Lage In den europäischen Kırchen wesentlich
anders ? Wıe steht auf der (jemeındeebene mıt dem Katech1smus- und
Konfirmandenunterricht ” Natürliıch Oollten VOT em dıe (ijottesdienste mıt
iıhren Liıedern, UOrdnungen und VOT em den Predigten (Jrte se1n, In denen
die konfessionellen Iradıtiıonen dadurch weiıtergegeben werden, dass 1E siıch
daran bewähren, die Heilıge chrıft sachgemä. auszulegen. In einer Saku-
larıstıschen Welt werden aber immer mehr (jottesdienste bewusst „nıeder-
schwellıg“ angelegt, Menschen, dıe nıchts VOoO (ilauben wissen, den
Zugang erleichtern. Das hat umgekehrt sehr OfTft den e dass der
(ijottesdienst aum mehr der (Jrt Ist, dem 11A0 mıt der Botschaft der
WIE auch mi1t iıhrer Auslegung In der Jeweılligen konfessionellen Iradıtion

emacht WITd. J radıtionswelitergabe aber der Instituthlonen.
Wenn diese chwach werden Oder ausfallen, hÖört das Bekenntnis auf, 1ne
das en der 1IrC bestimmende TO SeIN. Man sollte e1 nıcht
das Bekenntnis die Verkündigung der eilıgen chrıft ausspielen,
als stelle siıch das Bekenntnis iLLlegıtimerweı1ise zwıschen das Wort (jottes und
die Menschen. YVıelmehr 1L1USS 1111A0 beobachten, dass dıe lebendige erkündıi-
ZUNS des E, vangelıums TTT mıt der Weıtergabe der Bekenntnistradı-
t10on iınschwındet In 1ne unerträgliıche Harmlosigkeit iıhres SEe1INS.

Wenn das 1 hema dieses Aufsatzes VON der Ilutherischen und reformıerten
Bekenntnistradıtion spricht, dann ann 1111A0 das mıt ezug auf dıe heutige
S1ituation nıcht tu ‚9 Oohne die tiefe Iradıtionsvergessenheıt der Kırchen In den
1C nehmen. Lhese Iradıtionsvergessenheıt 1st aber nıcht eın rgebn1s
VON Ökumene: 1elmehr diese eın Ernstnehmen der konfessionellen
Iradıtiıonen O(HaAauUus Jene Iradıtiıonsvergessenheıt gefährdet dıe ÖOkumene.
we1l S1e€ den erdac weckt, S1e€ verhalte sıch gleichgültig gegenüber den
konfessionellen Iradıtionen, ]a, 1E baue auf di1eser Gleichgültigkeit auf. Das
IsSt auch e1in LEınwand, der immer wıeder die und die EKE rhoben
WIT| Wer diesen Fınwand erhebt, WIT| die In diesem Ahbhschnuıiıftt beschnebene
S1ituation berücksichtigen muUusSsen.
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rischen Seminare in Afrika und Asien (Makumira, Pietermaritzburg, Hong-
kong u. a.) werden mehrheitlich von Studierenden nichtlutherischer Kirchen 
besucht; ein lutherisches Profi l kann sich hier kaum ausbilden. Was aber be-
deutet das für die lutherische Identität der lutherischen Kirchen? Was be-
deutet das für das Weltluthertum, wenn dessen zahlenmäßiger Schwerpunkt 
nach Süden rückt? Ist die Lage in den europäischen Kirchen wesentlich 
anders? Wie steht es auf der Gemeindeebene mit dem Katechismus- und 
Konfi rmandenunterricht? Natürlich sollten vor allem die Gottesdienste mit 
ihren Liedern, Ordnungen und vor allem den Predigten Orte sein, in denen 
die konfessionellen Traditionen dadurch weitergegeben werden, dass sie sich 
daran bewähren, die Heilige Schrift sachgemäß auszulegen. In  einer säku-
laristischen Welt werden aber immer mehr Gottesdienste bewusst „nieder-
schwellig“ angelegt, um Menschen, die nichts vom Glauben wissen, den 
Zugang zu erleichtern. Das hat umgekehrt sehr oft den Effekt, dass der 
Gottesdienst kaum mehr der Ort ist, an dem man mit der Botschaft der Bibel 
wie auch mit ihrer Auslegung in der jeweiligen konfessionellen Tradition 
vertraut gemacht wird. Traditionsweitergabe aber bedarf der Institutionen. 
Wenn diese schwach werden oder ausfallen, hört das Bekenntnis auf, eine 
das Leben der Kirche bestimmende Größe zu sein. Man sollte dabei nicht 
das Bekenntnis gegen die Verkündigung der Heiligen Schrift ausspielen, so 
als stelle sich das Bekenntnis illegitimerweise zwischen das Wort Gottes und 
die Menschen. Vielmehr muss man beobachten, dass die lebendige Verkündi-
gung des Evangeliums zusammen mit der Weitergabe der Bekenntnistradi-
tion dahinschwindet in eine unerträgliche Harmlosigkeit ihres Seins.

Wenn das Thema dieses Aufsatzes von der lutherischen und reformierten 
Bekenntnistradition spricht, dann kann man das mit Bezug auf die heutige 
Situation nicht tun, ohne die tiefe Traditionsvergessenheit der Kirchen in den 
Blick zu nehmen. Diese Traditionsvergessenheit ist aber nicht ein Ergebnis 
von Ökumene; vielmehr setzt diese ein Ernstnehmen der konfessionellen 
Traditionen voraus. Jene Traditionsvergessenheit gefährdet die Ökumene, 
weil sie den Verdacht weckt, sie verhalte sich gleichgültig gegenüber den 
konfessionellen Traditionen, ja, sie baue auf dieser Gleichgültigkeit auf. Das 
ist auch ein Einwand, der immer wieder gegen die LK und die GEKE erhoben 
wird. Wer diesen Einwand erhebt, wird die in diesem Abschnitt beschriebene 
Situation berücksichtigen müssen.
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111 Die Vorgehenswelse der Leuenberger Konkordie

Um dıe Leistungsfähigkeıt der einschätzen können, mMuUsSsen WIT sehen,
WIE 1E€ vorgeht, WAS 1E 111 und WAS 1E nıcht 11l S1e OL1g! der Auffassung
VON VIL;, dass wahren Einheılt der Kırche Übereinstimmung In der
rechten TE und der rechten Feler der Sakramente notwendig und QauUsSrTe1-
en ist Nun hat aber Se1t der e1t der RKeformatıon Kontroversen dıe
rechte TE und die rechte Verwaltung der Sakramente egeben. Wilie SOl
dann V IT angewandt werden”?

Das 1sSt 1IUT möglıch, WENNn be1 den Lehren, dıe kontrovers sınd, unfer-
schleden WIT| zwıschen e1ner Diımens1on, In der 1E EeIWwas geme1insam ha-
ben, und e1ner anderen Diımens1on, In der 1E€ siıch untersche1i1den. Man ann
aIsSO nıcht einen ONSENS VON Lehren suchen und CTWAaTrTenN, wonach siıch d1ese
en In em decken und entsprechen. 1e1ImMeNnr geht einen 1  e-
renzierten Konsens””, W1IE 1111A0 das später genannt hat Besser pricht 1111A0

VON einem .„differenzierenden ONsenNsS“*: ESs steht ämlıch nıcht e1in vadljj[e_
renzierter OnNnsens“ einen „uUndifferenzierten Konsens”; 1elmehr 1st
eın ONSENS 1mM 1C der dıfferenzıiert zwıischen dem, WOTrIN (jemelnsamkeıt
bestehen II1USS, und dem, WOTrIN nıcht e Lfferenz gehört aIsSO 7U Beegriff
d1eses KOonsenses NINZU; SCANNE| d1ese nıcht AUS, sondern e1in e eNL-
sche1dende rage 1St, welche Differenzierungen Oder Unterscheidungen VOI-+-

D  ILLE werden.
e bleteft WEe1 verschliedene Unterscheidungen Cl} S1e€ decken siıch

nıcht, aber erganzen siıch. Eirstens: e stellt nach i1hrem eigenen AÄAn-
Spruc „e1Ne 1mM /Zentralen CWONNECELE Übereinstimmung dar‘'  ec (LK 37)
Hıer wırd alsO aktısch zwıischen dem Zentralen, In dem Übereinstimmung
herrscht, und dem wen1ger Zentralen, In dem 1sSsens zugelassen 1St, unfer-
schleden. Lhese Unterscheidung 1sSt VON großer Iragweıte; WIT mMuUuUsSsen 1E
eshalbh CHAU ansehen.

/uerst das emeı1ns ame !! /Zwischen Ilutherischen und reformı1erten Kırchen
esteht In sehr vielen Fragen Übereinstimmung: dies IENN nıcht In vollem
Umfang In der Konkordie entfaltet werden, sondern 1IUT welt, „WI1e für dıe
Begründung der| Kırchengemeinschaft erforderlich Ist  : (LK Der Ah-
schnuitt 11 der mıt der Überschrift ‚„„Das geme1nNsAT Verständnis des Van-
gelıums” hat WEe1 e11e 751 e Kechtfertigungsbotschaft als die Botschaft
VON der freien na (Gottes””, und 772 Verkündigung, auTe und Ahbendm!:

Vegl eYVer, e Oökumenıischer KOnNsenSe, ıIn Ders., Versöhnte Verschle-
denheıt. UuTsaltze OÖkumenıiıschen eologıe L, Frankfurt.  aderborn 1998, 6()—/4
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III. Die Vorgehensweise der Leuenberger Konkordie

Um die Leistungsfähigkeit der LK einschätzen zu können, müssen wir sehen, 
wie sie vorgeht, was sie will und was sie nicht will. Sie folgt der Auffassung 
von CA VII, dass zur wahren Einheit der Kirche Übereinstimmung in der 
rechten Lehre und der rechten Feier der Sakramente notwendig und ausrei-
chend ist. Nun hat es aber seit der Zeit der Reformation Kontroversen um die 
rechte Lehre und die rechte Verwaltung der Sakramente gegeben. Wie soll 
dann CA VII angewandt werden?

Das ist nur möglich, wenn bei den Lehren, die kontrovers sind, unter-
schieden wird zwischen einer Dimension, in der sie etwas gemeinsam ha-
ben, und einer anderen Dimension, in der sie sich unterscheiden. Man kann 
also nicht einen Konsens von Lehren suchen und erwarten, wonach sich  diese 
Lehren in allem decken und entsprechen. Vielmehr geht es um einen „diffe-
renzierten Konsens“, wie man das später genannt hat.7 Besser spricht man 
von  einem „differenzierenden Konsens“: Es steht nämlich nicht ein „diffe-
renzierter Konsens“ gegen einen „undifferenzierten Konsens“; vielmehr ist 
ein Konsens im Blick, der differenziert zwischen dem, worin Gemeinsamkeit 
bestehen muss, und dem, worin nicht. Die Differenz gehört also zum Begriff 
dieses Konsenses hinzu; er schließt diese nicht aus, sondern ein. Die ent-
scheidende Frage ist, welche Differenzierungen oder Unterscheidungen vor-
genommen werden.

Die LK bietet zwei verschiedene Unterscheidungen an; sie decken sich 
nicht, aber ergänzen sich. Erstens: Die LK stellt nach ihrem eigenen An-
spruch „eine im Zentralen gewonnene Übereinstimmung dar“ (LK 37). 
Hier wird also faktisch zwischen dem Zentralen, in dem Übereinstimmung 
herrscht, und dem weniger Zentralen, in dem Dissens zugelassen ist, unter-
schieden. Diese Unterscheidung ist von großer Tragweite; wir müssen sie 
deshalb genau ansehen.

Zuerst das Gemeinsame! Zwischen lutherischen und reformierten Kir chen 
besteht in sehr vielen Fragen Übereinstimmung; dies muss nicht in vollem 
Umfang in der Konkordie entfaltet werden, sondern nur so weit, „wie es für die 
Begründung [der] Kirchengemeinschaft erforderlich ist“ (LK 6). Der Ab-
schnitt II der LK mit der Überschrift „Das gemeinsame Verständnis des Evan-
geliums“ hat zwei Teile: „1. Die Rechtfertigungsbotschaft als die Bot schaft 
von der freien Gnade Gottes“, und „2. Verkündigung, Taufe und Abendmahl“.

7 Vgl. H. Meyer, Die Struktur ökumenischer Konsense, in: Ders., Versöhnte Verschie-
denheit. Aufsätze zur ökumenischen Theologie I, Frankfurt/Paderborn 1998, 60–74.
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Das Evangelıum wırd verstanden als „„dıe Botschaft VON Jesus Chrıistus,
dem e1l der lt“ (LK I hes WIT| U  - In fünf Ahbhschnıitten entfaltet, VON

denen dıe dre1 mıiıttleren das Verständnis des E vangelıums arlegen, während
der erste und der letzte Ahbschnuitt KReflexX1ionspassagen sınd, die das E, vange-
lıum In Beziehung anderen (Girößen tellen Der erste Ahbhschnuıiıftt (LK 5)
sagt Das rechte Verständniıs des E vangelıums a  cn die reformatorıischen
V äter In der Te VON der Kechtfertigung 71 Ausdruck gebracht”. In den
nächsten dre1 Ahbhschnitten WIT| das Verständniıs der OnNnkOordıie VOoO Van-
gelıum argelegt; handelt siıch aIsSO die kurz gefasste Kechtfertigungs-
Te der S1e hat dre1 große LE lemente. /Zuerst en WIT 1ne Aussage
über Jesus Christus Das E vangelıum bezeugt Jesus C'’hristus als den ensch-
gewordenen, den Gekreuzigten undAuferstandenen, den Kommenden (LK 9)
Sodann OL£ 1ne Aussage über den rechtfertigenden Glauben, dem (iJott
Urc SeIn Wort 1mM eılıgen (iJe1st Menschen ruft, und über die Konsequen-
Ze1 des auDens 1mM en des Einzelnen WI1IE der (jemelnde (LK 10)
Drıittens wırd VO Lhenst der C’hristen In der Welt gesprochen, dem das
Evangelıum frei macht (LK 11) Abgeschlossen WIT| dieser erste Teıl des C
melınsamen Verständnisses damıt, dass dieses Verständniıs auf dıe beiıden 1101 -

matıven Ausdrucksformen des auDens bezogen WIT| auf dıe altkırchlichen
(Gilaubensbekenntnisse („„Mıt diesem Verständnis des E vangelıums tellen WIT
UNs auf den en der altkırchlichen ymbole”) und auf die „gemeiınsame
Überzeugung der reformatorıischen Bekenntnisse, dass die ausschheßliche
He1lilsmittlerschaft Jesu Christı die Mıtte der chrıft 1sSt  : diese Überzeugung
WIT| aufgenommen. Schließlic wırd betont, dass In jenem Verständnis des
E vangelıums dıe Bedeutung der Kechtfertigungsbotschaft für das (Janze der
1IrC eingeschlossen Ist, und £ W y „„dass dıe Kechtfertigungsbotschaft
als die Botschaft VON der freien na (jottes Maßßstah er Verkündigung
der Kırche IsSt  .. (LK 12) ESs O1g der erwähnte zweıte Abschniıtt über dıe
Heı1llsmuitte Verkündigung, auTe unden (LK —1 auf den ich
Jetzt nıcht welter eingehen 11l

Lhese „1M /Zentralen CWONHNELE Übereinstimmung“ SOl „Kırchengemeı1n-
schaft zwıischen Kırchen verschliedenen Bekenntnisstandes ermöglıch[en ]”
(LK 37) Das pedeutet dann ahber auch, dass alle nıcht dieser „1M /entralen
CWONHNNCHEN Ubereinstiımmung“ gehörenden LE lemente der verschliedenen
Bekenntnisse „wen1ger zentral“ sınd, denn SONS würde der 1Sssens zwıischen
einıgen VON iıhnen jJene Übereinstimmung wıeder problematısıeren. Wıe ahber
annn unfer dA1esen Umständen 1ne 1IrC dıe Bekenntnisse Aats für
die Pfarrer und Pfarrerinnen be1 der (J)rdınation verpflichtend machen? Wıe
annn die Konkordie selhst SCH „DIie Konkordie lässt dıe verpflichtende
Geltung der Bekenntnisse In den beteilıgten Kırchen bestehen“ (LK 37)?
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Das Evangelium wird verstanden als „die Botschaft von Jesus Christus, 
dem Heil der Welt“ (LK 7). Dies wird nun in fünf Abschnitten entfaltet, von 
denen die drei mittleren das Verständnis des Evangeliums darlegen, während 
der erste und der letzte Abschnitt Refl exionspassagen sind, die das Evange-
lium in Beziehung zu anderen Größen stellen. Der erste Abschnitt (LK 8) 
sagt: Das rechte Verständnis des Evangeliums „haben die reformatorischen 
Väter in der Lehre von der Rechtfertigung zum Ausdruck gebracht“. In den 
nächsten drei Abschnitten wird das Verständnis der Konkordie vom Evan-
gelium dar ge legt; es handelt sich also um die kurz gefasste Rechtfertigungs-
lehre der LK. Sie hat drei große Elemente. Zuerst fi nden wir eine Aussage 
über Jesus Christus: Das Evangelium bezeugt Jesus Christus als den Mensch-
gewordenen, den Gekreuzigten und Auferstandenen, den Kommenden (LK 9). 
Sodann folgt eine Aussage über den rechtfertigenden Glauben, zu dem Gott 
durch sein Wort im Heiligen Geist Menschen ruft, und über die Kon sequen-
zen des Glaubens im Leben des Einzelnen wie der Gemeinde (LK 10). 
Drittens wird vom Dienst der Christen in der Welt gesprochen, zu dem das 
Evangelium frei macht (LK 11). Abgeschlossen wird dieser erste Teil des ge-
meinsamen Verständnisses damit, dass dieses Verständnis auf die beiden nor-
mativen Ausdrucksformen des Glaubens bezogen wird: auf die altkirchlichen 
Glaubensbekenntnisse („Mit diesem Verständnis des Evangeliums stellen wir 
uns auf den Boden der altkirchlichen Symbole“) und auf die „gemeinsame 
Überzeugung der reformatorischen Bekenntnisse, dass die ausschließliche 
Heilsmittlerschaft Jesu Christi die Mitte der Schrift ist“ – diese Überzeugung 
wird aufgenommen. Schließlich wird betont, dass in jenem Verständnis des 
Evangeliums die Bedeutung der Rechtfertigungsbotschaft für das Ganze der 
Kirche eingeschlossen ist, und zwar so, „dass die Rechtfertigungsbotschaft 
als die Botschaft von der freien Gnade Gottes Maßstab aller Verkündigung 
der Kirche ist“ (LK 12). Es folgt der erwähnte zweite Abschnitt über die 
Heilsmittel Verkündigung, Taufe und Abendmahl (LK 13–16), auf den ich 
jetzt nicht weiter eingehen will.

Diese „im Zentralen gewonnene Übereinstimmung“ soll „Kirchen ge mein-
schaft zwischen Kirchen verschiedenen Bekenntnisstandes er mög lich[en]“ 
(LK 37). Das bedeutet dann aber auch, dass alle nicht zu dieser „im Zentralen 
gewonnenen Übereinstimmung“ gehörenden Elemente der verschiedenen 
Be kenntnisse „weniger zentral“ sind, denn sonst würde der Dissens zwischen 
eini gen von ihnen jene Übereinstimmung wieder problematisieren. Wie aber 
kann unter diesen Umständen eine Kirche die Bekenntnisse als ganze für 
die Pfarrer und Pfarrerinnen bei der Ordination verpfl ichtend machen? Wie 
kann die Konkordie selbst sagen: „Die Konkordie lässt die verpfl ichtende 
Geltung der Bekenntnisse in den beteiligten Kirchen bestehen“ (LK 37)? 
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Das 1st die (ruxX für die Vertreter der beiden Bekenntnistradıf1onen. ESs 1st
1Ne höchst schwierige und noch nıcht zufriedenstellend elöste Aufgabe, dıe
Unterscheidung, dıe die vornehmen II1USS, begrifflich Cn  U fassen:
denn handelt sıch nıcht 1Ne Unterscheidung des /Zentralen VOoO ıcht-
/Zentralen In dem Sınn, dass Letzteres unwiıchtig WAaTe.

ESs 1sSt auf der einen NSe1lte für viele evangelısche ecologen IntutIVv klar,
dass viel G(emeinsamkeıt zwıischen den Lehren der evangelıschen
Kırchen &1DL, dass dies £UT Erklärung VON Kırchengemeinschaft ausreicht.
Damıt IENN 11A0 den zweıten chritt und zwıischen dem (jemelınsamen
und dem, WAS dıfferent 1st, unterscheı1i1den. Dennoch WAare UDANSCINCS-
SCIL, daraufhın den drıtten chritt tun und erklären, dass das, W ASs

terschriedhic 1st das gehört gerade 7U speziıflischen TO Jeder Kırche
zweıtrang1g WAare Für die Kırchen IsSt gerade das, W ASs unterschiedlic 1st, ]E-
we1ils für 1E wichtig, das, WAS iıhnen gemeınsam lst, lauben, en
und denken Und doch können 1E anerkennen, dass die andere Kırche das-
SE (jemelınsame auf andere We1lse glaubt, eht und en

ESs 1sSt klar, dass die Vorgehenswelse der theolog1sc csehr anspruchs-
voll 1st hber die notwendige Unterscheidung In der rage der Lehre, die
gedeutet worden lst, 1st 1ne erfolgreiche Unterscheidung, we1l und Insofern
105 Kırchen mi1t 1hr einander Kırchengemeinschaft rklärten ESs 1sSt dann
die rage, b dıe Kırchen mi1t der Komplexıtä dieser Unterscheidung be1 der
Verwirkliıchung der Kırchengemeinschaft AD SCINCSSCH umgehen können.

hber die hleteft noch 1ne zweıte Unterscheidung pricht VON

der Unterscheidung zwıschen dem „grundlegende[n| Zeugn1s der reforma-
toriıschen Bekenntnisse"““ und „ıhren geschichtlich bedingten enkformen  ..
Man könnte, EeIWwas frel, auch SCH, 1sSt die Unterscheidung zwıischen In-
halt und Ausdruck Was sıch auf der ene des USUTUCKS widerspricht, IENN

siıch auf der ene des nhalts nıcht notwendig auch wıdersprechen. Das E1
einem e1spie. verdeuthecht: 1 utheraner SCH, WIT würden solad fide (al

lein Urc den auben gerechtfertigt, Katholiken SCH, WIT würden nıcht
sola fide gerechtfertigt, sondern fide carıtate formata UurCc. den Glauben,
der Urc die 1e€ geformt 1st) Fın arer Wıderspruch auf der ene des
sprachlıchen usdrucks! Schaut 11A0 ahber SEHNAUCT hın und Tag 11A0 nach
dem Inhalt der beiıden usdrücke, stellt 11A0 test, dass UtNersSCc „nıdes”
Vertrauen ( fIducia) EL während katholisch „nıdes“ Oder „credere‘”,.( mıt
Zustimmung) erkennen“ bedeutet. NSeftzt 1111A0 diese Bedeutung VON „glau-
ben  .. OIdUs, dann ann eın utheraner SCH, WIT würden sola fide (1ım
S1inn VON „Glauben‘ als „Erkennen’‘) gerechtfertigt. Nun en ahber dıe
Katholiken diese Bedeutung VON „ndes” Deshalb SCH 1E€ ESs IsSt dıe fides
carıtate formata, die rechtfertigt, das el das zustimmende Erkennen, das
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Das ist die Crux für die Vertreter der beiden Bekenntnistraditionen. Es ist 
eine höchst schwierige und noch nicht zufriedenstellend gelöste Aufgabe, die 
Unterscheidung, die die LK vornehmen muss, begriffl ich genau zu fassen; 
denn es handelt sich nicht um eine Unterscheidung des Zentralen vom Nicht-
Zentralen in dem Sinn, dass Letzteres unwichtig wäre.

Es ist auf der einen Seite für viele evangelische Theologen intuitiv klar, 
dass es so viel an Gemeinsamkeit zwischen den Lehren der evangelischen 
Kirchen gibt, dass dies zur Erklärung von Kirchengemeinschaft ausreicht. 
Damit muss man den zweiten Schritt tun und zwischen dem Gemeinsamen 
und dem, was different ist, unterscheiden. Dennoch wäre es unangemes-
sen, daraufhin den dritten Schritt zu tun und zu erklären, dass das, was un-
terschiedlich ist – das gehört gerade zum spezifi schen Profi l jeder Kirche –, 
zweitrangig wäre. Für die Kirchen ist gerade das, was unterschiedlich ist, je-
weils für sie wichtig, um das, was ihnen gemeinsam ist, zu glauben, zu leben 
und zu denken. Und doch können sie anerkennen, dass die andere Kirche das-
selbe Gemeinsame auf andere Weise glaubt, lebt und denkt.

Es ist klar, dass die Vorgehensweise der LK theologisch sehr anspruchs-
voll ist. Aber die notwendige Unterscheidung in der Frage der Lehre, die an-
gedeutet worden ist, ist eine erfolgreiche Unterscheidung, weil und insofern 
105 Kirchen mit ihr einander Kirchengemeinschaft erklärt haben. Es ist dann 
die Frage, ob die Kirchen mit der Komplexität dieser Unterscheidung bei der 
Verwirklichung der Kirchengemeinschaft angemessen umgehen können.

Aber die LK bietet noch eine zweite Unterscheidung an. LK 5 spricht von 
der Unterscheidung zwischen dem „grundlegende[n] Zeugnis der reforma-
torischen Bekenntnisse“ und „ihren geschichtlich bedingten Denkformen“. 
Man könnte, etwas frei, auch sagen, es ist die Unterscheidung zwischen In-
halt und Ausdruck. Was sich auf der Ebene des Ausdrucks widerspricht, muss 
sich auf der Ebene des Inhalts nicht notwendig auch widersprechen. Das sei 
an einem Beispiel verdeutlicht: Lutheraner sagen, wir würden sola fi de (al-
lein durch den Glauben) gerechtfertigt, Katholiken sagen, wir würden nicht 
sola fi de gerechtfertigt, sondern fi de caritate formata (durch den Glauben, 
der durch die Liebe geformt ist). Ein klarer Widerspruch auf der Ebene des 
sprachlichen Ausdrucks! Schaut man aber genauer hin und fragt man nach 
dem Inhalt der beiden Ausdrücke, so stellt man fest, dass lutherisch „fi des“ 
Vertrauen (fi ducia) heißt, während katholisch „fi des“ oder „credere“„(mit 
Zustimmung) erkennen“ bedeutet. Setzt man diese Bedeutung von „glau-
ben“ voraus, dann kann kein Lutheraner sagen, wir würden sola fi de (im 
Sinn von „Glauben“ als „Erkennen“) gerechtfertigt. Nun haben aber die 
Katholiken diese Bedeutung von „fi des“. Deshalb sagen sie: Es ist die fi des 
caritate formata, die rechtfertigt, das heißt: das zustimmende Erkennen, das 
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In der 1e€ auf (iJott (jottes wıllen gerichtet 1st Lheser VON der 1e C
tformte (Gilaube meınnt nıcht, dass WIT Urcer gerechtfertigt würden, denn
die 1ebe, dıe hier gcht, 1sSt eın Gottesgeschenk der na und nıcht
eın menschliches Werk Man IENN aIsSO dıe Iutherische und die katholische
Sprache lernen, entscheiden können, O9 WEe1 Sätze siıch iınhaltlıch W1-
dersprechen Oder O9 der Wıderspruch 1IUT auf der ene des USUTUCKS 18g

Lhese Unterscheidung zwıischen dem „grundlegende[n| Zeugn1s der refor-
matorischen Bekenntn1isse““ und „Ihren geschichtlich bedingten Denkformen“
spıelt, ohne dass das ausdrücklich gEeSsagt würde, 1mM drıtten Teı1l der 1ne
olle, dıe „Übereinstimmung angesichts der Lehrverurteilungen der
eformatiıonsz7eıt““ geht e OnNnkOordıie ann siıch Ja nıcht damıt egnügen,
1IUT DOSLELV eın gemeinsames Verständnis des E, vangelıums tormuheren.
S1e 1L1USS siıch auch mi1t den „Gegensätze[n|], die VON der Reformationszeılt

1ne iırchengemeı1nschaft zwıschen den Iutherischen und reformıerten
Kırchen unmöglıch emacht und gegenseılt1gen Verwerfungsurteilen C
hrt haben‘”, beschäftigen (LK 17) Lhese etrafen die Abendmahlslehre, dıe
Christologie und die TE VON der Prädestination.

Ich greife die Abendmahlslehre heraus. Der entscheidende Ahbschnitt
185 lautet: „Imenschenkt siıch der auferstandene Jesus C’hristus

In seInem für alle dahiıngegebenen Le1b und Blut Urc seIn verheißendes
Wort mi1t Trot und Weın. SO <1bt siıch selhest vorbehaltlos allen, die Trot und
Weın empfangen; der (Gilaube empfängt das Mahl 7U Heıl, der nglaube
7U Giericht.“ Hıer wırd nıcht dıe kontroverse rage der KRealpräsenz 1re
angesprochen, aber iıhre soteriolog1ische Ponnte WIT| aufgenommen ; 1C
der (Gilaube macht C'’hristus gegenwärtig; vielmehr <1bt siıch C'’hristus 1mM Mahl
vorbehaltlos allen, die Tof und Weın empfangen Der (Gilaube aber macht,
dass der Empfang 7U e1l dıent; dem Unglauben ingegen wırd das Mahl
7U Giericht ESs 1sSt hier also sehr EeUuUflc dıe manducatıo 1M-
pPl1orum ausgesagt. Im Folgenden werden einıge möglıche Miıssverständnisse
abgewehrt, und dann wırd In 20 SCSALT „WOo solche Übereinstimmung
zwıischen Kırchen besteht, betreffen dıe Verwerfungen der reformatorıischen
Bekenntnisse nıcht den an: dieser en  .. uch hler WIT| unterschle-
den Worın Cn  U die Unterscheidung besteht, WIT| nıcht SESALT, und das
annn auch nıcht die Aufgabe eilner Konkordie SeIN. ber In der theologischen
Arbeıt nach der Unterzeichnung der Konkordie sınd jene Unterscheidungen
hıs heute nıcht zureichend edacht worden. /u SCH, dass zwıschen Inhalt
und Ausdruck unterschlieden WIird, 1sSt 1IUT 1ne Formel, dıe das Problem be-
schreı1bt, aber dıe Aufgabe, die CHNAUC edeutung der Unterscheidung be-
stımmen, nıcht IÖöst uch dıe Oben erwähnte Unterscheidung zwıischen dem
„grundlegende [n | Zeugn1s der reformatorıischen Bekenntn1isse““ und „ihren
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in der Liebe auf Gott um Gottes willen gerichtet ist. Dieser von der Liebe ge-
formte Glaube meint nicht, dass wir durch Werke gerechtfertigt würden, denn 
die Liebe, um die es hier geht, ist ein Gottesgeschenk der Gnade und nicht 
ein menschliches Werk. Man muss also die lutherische und die katholische 
Sprache lernen, um entscheiden zu können, ob zwei Sätze sich inhaltlich wi-
dersprechen oder ob der Widerspruch nur auf der Ebene des Ausdrucks liegt.

Diese Unterscheidung zwischen dem „grundlegende[n] Zeugnis der refor-
matorischen Bekenntnisse“ und „ihren geschichtlich bedingten Denkformen“ 
spielt, ohne dass das ausdrücklich gesagt würde, im dritten Teil der LK eine 
Rolle, wo es um die „Übereinstimmung angesichts der Lehrverurteilungen der 
Reformationszeit“ geht. Die Konkordie kann sich ja nicht damit be gnügen, 
nur positiv ein gemeinsames Verständnis des Evangeliums zu for mulieren. 
Sie muss sich auch mit den „Gegensätze[n], die von der Reformations zeit 
an eine Kirchengemeinschaft zwischen den lutherischen und reformierten 
Kirchen unmöglich gemacht und zu gegenseitigen Verwerfungsurteilen ge-
führt haben“, beschäftigen (LK 17). Diese betrafen die Abendmahlslehre, die 
Christologie und die Lehre von der Prädestination.

Ich greife die Abendmahlslehre heraus. Der entscheidende Abschnitt 
LK 18 lautet: „Im Abendmahl schenkt sich der auferstandene Jesus Christus 
in seinem für alle dahingegebenen Leib und Blut durch sein verheißendes 
Wort mit Brot und Wein. So gibt er sich selbst vorbehaltlos allen, die Brot und 
Wein empfangen; der Glaube empfängt das Mahl zum Heil, der Unglaube 
zum Gericht.“ Hier wird nicht die kontroverse Frage der Realpräsenz direkt 
angesprochen, aber ihre soteriologische Pointe wird aufgenommen: Nicht 
der Glaube macht Christus gegenwärtig; vielmehr gibt sich Christus im Mahl 
vorbehaltlos allen, die Brot und Wein empfangen. Der Glaube aber macht, 
dass der Empfang zum Heil dient; dem Unglauben hingegen wird das Mahl 
zum Gericht. Es ist hier also sehr deutlich die so genannte manducatio im-
piorum ausgesagt. Im Folgenden werden einige mögliche Missverständnisse 
abgewehrt, und dann wird in LK 20 gesagt: „Wo solche Übereinstimmung 
zwischen Kirchen besteht, betreffen die Verwerfungen der reformatorischen 
Bekenntnisse nicht den Stand dieser Lehren“. Auch hier wird unterschie-
den. Worin genau die Unterscheidung besteht, wird nicht gesagt, und das 
kann auch nicht die Aufgabe einer Konkordie sein. Aber in der theologischen 
Arbeit nach der Unterzeichnung der Konkordie sind jene Unterscheidungen 
bis heute nicht zureichend bedacht worden. Zu sagen, dass zwischen Inhalt 
und Ausdruck unterschieden wird, ist nur eine Formel, die das Problem be-
schreibt, aber die Aufgabe, die genaue Bedeutung der Unterscheidung zu be-
stimmen, nicht löst. Auch die oben erwähnte Unterscheidung zwischen dem 
„grundlegende[n] Zeugnis der reformatorischen Bekenntnisse“ und „ihren 
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geschıichtlich bedingten enkformen  .. spielt hler hereın, rag ahber nıcht das
(Jjanze der Unterscheidung.

Zur Leistungsfähigkeıit der Leuenberger Konkordie

1) e theologische Leistungsfähigkeıt E1 e1spie. des eilıgen end-
mMa verdeutlhicht. Damıt SOl das, WAS 1mM vorıgen Ahbschniıtt VOT em In
methodischer Hınsıcht gEeSsagt worden lst, inhaltlıch weiıtergeführt werden.

15 lautet: „Imenschenkt siıch der auferstandene Jesus C’hristus
In seInem für alle dahiıngegebenen Le1b und Blut Urc seIn verheißendes
Wort mıt Tof und Weın. Er gewährt UNSs adurch Vergebung der Sünden und
efreıt UNSs eiInem CUl en AUS (Gilauben.“ 185 hat den ersten S at7
WIE 15, fährt Jedoch tort 0 <1bt siıch vorbehaltios allen, die Trot und
Weın empfangen; der (Gilaube empfängt das Mahl 7U Heıl, der nglaube
7U Gericht.“ ach diesen Sätzen SCH evangelısche C’hristen geme1n-
ya (1) Der auferstandene CHrIStuS 1st 1mMen der andelnde; dıe
ubjekte sınd nıcht dıe Menschen, die siıch des Sterbens Christı erinnern.
(2) ESs geschieht eIWwASs 1mMen ( ’hrıstus chenkt siıch und ewährt da-
Urc vVergebung der Sünden und efreıt eiInem en (3) I hes C
schieht, indem siıch C’hristus In seinem Le1b und Blut HÜNVYC: seIn verheißendes
Wort mMIf Trot und Weın chenkt (4) CHrIStuS giDf sıch }  en, die Trot und
Weın empfangen „Der (Gilaube empfängt das Mahl 7U Heıl, der nglaube
7U Giericht.“

Akzeptiert 1111A0 das Oodell des dıfferenzi1erenden Konsenses, dann ann
11A0 nıcht Crwarten, alle Formuhlerungen, In denen dıe eigenen nlıegen
hıer die lutherischen siıch ausdrücken, wıiıederzuhnden. e rage 1st, O9 dıe
entscheidenden nlıegen, In denen dıe rechte Mıtteiulung und den rech-
ten Empfang des e118s gcht, gewahrt SINd. Wır sehen, dass VON KRealpräsenz
nıcht gesprochen wird; ennoch WIT| SESALT, dass C'’hristus siıch selhest 1mM
Mahl en schenkt und dass der nglaube Jetzt nıcht den Le1b, sondern
das Mahl 7U Unheıl empfängt. Das OIdUs, dass nıcht der (Gilaube
Ist, der ( ’hrıstus gegenwärtig macht C’hristus macht siıch selhest 1mM Mahl C
genwärtig, auch dem, der nıcht glaubt, diesem aber 7U Giericht ach MmMe1-
NCTI1I Urte1il sınd damıt die für die Vermittlung des e118 wichtigen L lemente
der TE VO eilıgen Abendmahl aufgenommen. hber 1bt andere,
die mıt der Oben gegebenen Beschreibung der LEF lemente der gemeiınsamen
Leuenberger endmahils mıt MIr üÜbereinstimmen und dıe ennoch
SCH Das reicht nıcht AUS (jemelınsamkeıt. AalUurlıc ann 1111A0 WE1-
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geschichtlich bedingten Denkformen“ spielt hier herein, trägt aber nicht das 
Ganze der Unterscheidung.

IV. Zur Leistungsfähigkeit der Leuenberger Konkordie

(1) Die theologische Leistungsfähigkeit sei am Beispiel des Heiligen Abend-
mahls verdeutlicht. Damit soll das, was im vorigen Abschnitt vor allem in 
methodischer Hinsicht gesagt worden ist, inhaltlich weitergeführt werden. 
LK 15 lautet: „Im Abendmahl schenkt sich der auferstandene Jesus Christus 
in seinem für alle dahingegebenen Leib und Blut durch sein verheißendes 
Wort mit Brot und Wein. Er gewährt uns dadurch Vergebung der Sünden und 
befreit uns zu einem neuen Leben aus Glauben.“ LK 18 hat den ersten Satz 
wie LK 15, fährt jedoch fort: „So gibt er sich vorbehaltlos allen, die Brot und 
Wein empfangen; der Glaube empfängt das Mahl zum Heil, der Unglaube 
zum Gericht.“ Nach diesen Sätzen sagen evangelische Christen gemein-
sam: (1) Der auferstandene Christus ist im Abendmahl der Handelnde; die 
Subjekte sind nicht die Menschen, die sich des Sterbens Christi erinnern. 
(2) Es geschieht etwas im Abendmahl: Christus schenkt sich und gewährt da-
durch Vergebung der Sünden und befreit zu einem neuen Leben. (3) Dies ge-
schieht, indem sich Christus in seinem Leib und Blut durch sein verheißendes 
Wort mit Brot und Wein schenkt. (4) Christus gibt sich allen, die Brot und 
Wein empfangen. „Der Glaube empfängt das Mahl zum Heil, der Unglaube 
zum Gericht.“

Akzeptiert man das Modell des differenzierenden Konsenses, dann kann 
man nicht erwarten, alle Formulierungen, in denen die eigenen Anliegen – 
hier die lutherischen – sich ausdrücken, wiederzufi nden. Die Frage ist, ob die 
entscheidenden Anliegen, in denen es um die rechte Mitteilung und den rech-
ten Empfang des Heils geht, gewahrt sind. Wir sehen, dass von Realpräsenz 
nicht gesprochen wird; dennoch wird gesagt, dass Christus sich selbst im 
Mahl allen schenkt und dass der Unglaube – jetzt nicht den Leib, sondern 
das Mahl – zum Unheil empfängt. Das setzt voraus, dass es nicht der Glaube 
ist, der Christus gegenwärtig macht. Christus macht sich selbst im Mahl ge-
genwärtig, auch dem, der nicht glaubt, diesem aber zum Gericht. Nach mei-
nem Urteil sind damit die für die Vermittlung des Heils wichtigen Elemente 
der Lehre vom Heiligen Abendmahl aufgenommen. Aber es gibt andere, 
die mit der oben gegebenen Beschreibung der Elemente der gemeinsamen 
Leuenberger Abendmahlsaussagen mit mir übereinstimmen und die dennoch 
sagen: Das reicht nicht aus an Gemeinsamkeit. Natürlich kann man wei-
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ler argumentieren, aber 1111A0 WIT| immer wıeder einen Punkt kommen,
1111A0 teststellt Bestimmte Argumente überzeugen die einen, während

1E€ den anderen nıcht einleuchten. Das 18g ahber nıcht der L sondern
das 18g In der Natur der ache, dass auf en keine über den streiten-
den Partejen stehende nstanz <1bt, dıe deMNnıtiıv entsche1iden könnte, O9 1ne
Argumentatıon plausıbel 1sSt Oder nıcht

(2) e Leistungsfähigkeıit der richtet sıch aber, W1IE Oben 1) argelegt,
nıcht alleın auf dıe Konkordie als theologisches Dokument, sondern auch da-
rauf, W1IE die mıt ezug auf dıe theologischen Feststellungen der Konkordie
erklärte Kırchengemeinschaft 1mM en der Kırchen verwirklicht WITd. ESs
E1 noch einmal 35 zıt1ert: „Die Kırchengemeinschaft verwiıirklıcht siıch
1mM en der Kırchen und (jeg meınden. Im (Gilauben die ein1gende Kraft
des eiılıgen (Je1lstes richten S1e€ 1hr Zeugn1s und ıhren Lhenst geme1insam
AUS und emühen sıch dıe ärkung und Vertiefung der CWOHNCHNECN
(ijemelnnschaft.“ Hıer geht nıcht die theologische Kraft der L  n s()[1-

dern darum, O9 diese 1mM en der Kırchen und In i1hrem Mıteinanderleben
wırksam WIT| e1 pielen recht praktısche Fragen 1ne olle, we1l siıch In
ihnen Lehrfragen manıfestieren. Dre1 Beıispiele: Wenn In eiInem reformıerten
Abendmahl dıe Urc die (Jabeworte gesegNeLecN LE lemente Trot und Weıln
mıt den Worten „„Bıtte schön“ weiıtergegeben werden, werden Lutheraner,
die hıer dıe Worte .„Chriıstı Leib für dıch egeben“” Crwarten, zweıfeln, b dıe
gemeiınsamen Aussagen VON 15 und 18 1mM Gilaubensbewusstsein di1eser
(jemel1nde angekommen Sınd. der Wenn In eiInem Iutherischen Abendmahl
nach der Feler die üÜbrıg gebliıebenen LEF lemente chtlos und SEeEdANKENLOS WCR-
geworfen werden, wırd 11A0 fragen mussen, O9 1111A0 hier WITKIC mıt der
alen Gegenwart Jesu Christı gerechnet hat und das SALZ unabhäng1ıg VON

der rage e1ner Iranssubstantation. Fın drıttes eıispıiel: Ahnliche / weiıfel
WIT| 11A0 aben, WENNn sıch In e1ner Feler des eiılıgen endmahils heraus-
tellt, dass viel mehr Abendmahlsgäste anwesend sınd als geEsELNeETE Hostien
und Weın, der Küster dann In die akrtıste1l e11t und AUS dem chrank Hostien
und Weın holt und d1ese Oohne (Jabeworte dıe Abendmahlsgäste egeben
werden.

Lheserel 1mM Praktiıschen entspricht 1ne Unklarheıt In den theo-
logıschen Aussagen, eiIwa In den Worten, mıt denen Pfarrerinnen und arrer
7U eiılıgen Abendmahl einladen Oder dieses erläutern. EFın e1ispie. dafür
IsSt eın /Aıtat AUS einem Buch VON Alıster McGrath, dem bekannten englıschen
ecologen. cGrath IsSt nglıkaner, aber 1ne Auffassung W1IE die seine ann
11A0 auch In GEKE-Kırchen en Er schreıbt:
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ter argumentieren, aber man wird immer wieder an einen Punkt kommen, 
wo man feststellt: Bestimmte Argumente überzeugen die einen, während 
sie den anderen nicht einleuchten. Das liegt aber nicht an der LK, sondern 
das liegt in der Natur der Sache, dass es auf Erden keine über den streiten-
den Parteien stehende Instanz gibt, die defi nitiv entscheiden könnte, ob eine 
Argumentation plausibel ist oder nicht.

(2) Die Leistungsfähigkeit der LK richtet sich aber, wie oben (1) dargelegt, 
nicht allein auf die Konkordie als theologisches Dokument, sondern auch da-
rauf, wie die mit Bezug auf die theologischen Feststellungen der Konkordie 
erklärte Kirchengemeinschaft im Leben der Kirchen verwirklicht wird. Es 
sei noch einmal LK 35 zitiert: „Die Kirchengemeinschaft verwirklicht sich 
im Leben der Kirchen und Gemeinden. Im Glauben an die einigende Kraft 
des Heiligen Geistes richten sie ihr Zeugnis und ihren Dienst gemeinsam 
aus und bemühen sich um die Stärkung und Vertiefung der gewonnenen 
Gemeinschaft.“ Hier geht es nicht um die theologische Kraft der LK, son-
dern darum, ob diese im Leben der Kirchen und in ihrem Miteinanderleben 
wirksam wird. Dabei spielen recht praktische Fragen eine Rolle, weil sich in 
ihnen Lehrfragen manifestieren. Drei Beispiele: Wenn in einem reformierten 
Abendmahl die durch die Gabeworte gesegneten Elemente Brot und Wein 
mit den Worten „Bitte schön“ weitergegeben werden, werden Lutheraner, 
die hier die Worte „Christi Leib für dich gegeben“ erwarten, zweifeln, ob die 
gemeinsamen Aussagen von LK 15 und 18 im Glaubensbewusstsein dieser 
Gemeinde angekommen sind. Oder: Wenn in einem lutherischen Abendmahl 
nach der Feier die übrig gebliebenen Elemente achtlos und gedankenlos weg-
geworfen werden, wird man fragen müssen, ob man hier wirklich mit der re-
alen Gegenwart Jesu Christi gerechnet hat – und das ganz unabhängig von 
der Frage einer Transsubstantiation. Ein drittes Beispiel: Ähnliche Zweifel 
wird man haben, wenn sich in einer Feier des Heiligen Abendmahls heraus-
stellt, dass viel mehr Abendmahlsgäste anwesend sind als gesegnete Hostien 
und Wein, der Küster dann in die Sakristei eilt und aus dem Schrank Hostien 
und Wein holt und diese ohne Gabeworte an die Abendmahlsgäste gegeben 
werden.

Dieser Unklarheit im Praktischen entspricht eine Unklarheit in den theo-
logischen Aussagen, etwa in den Worten, mit denen Pfarrerinnen und Pfarrer 
zum Heiligen Abendmahl einladen oder dieses erläutern. Ein Beispiel dafür 
ist ein Zitat aus einem Buch von Alister McGrath, dem bekannten englischen 
Theologen. McGrath ist Anglikaner, aber eine Auffassung wie die seine kann 
man auch in GEKE-Kirchen fi nden. Er schreibt:
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FÜr viele Chrısten ı ıne der wirkungsvollsten Arten. sıch diese Hr-
e1gN1Sse [ scıl VOT esu Tod| erınnern und ıhre Bedeutung ür Ul

verstehen. dıe Teilnahme eınem Abendmahlsgottesdienst. Das Trol und
der Weın sınd Siıchtbare. greifbare Erinnerungen jene Ere1gn1isse Und
WEln S1e das rofl und den Weın trinken, werden S1e den C110T LE

Preıs ıhrer Erlösung eriınnert roft und Weın sollen ıIn ıhrem Gedächtnis
wıirken und Gedankengänge auslösen. dıe alle auf dıe Kreuzıgung des Herrn
ausgerichtet siınd Vor Kurzem cstarh ıne alte ante VOT m1r 1m Alter
VO über Jahren S1e hatte nıe geheıratet. Als WI1r ıhre Wohnung auflösten,
nel Ul e1n altes abgegriffenes Foto e1INEs Jungen Mannes ın dıe Hände Es
cstellte sıch heraus. ass me1lne ante sıch als Junges Mädchen hoffnungslos
verhebht hatte Die 1 1ebe fand jedoch e1n tragısches nde Meıne ante hebte
keinen anderen Mannn mehr und behielt ür den est ıhres Lebens e1n Foto
des Mannes, den S1e gelıebt hatte Warum ? Teıls als Erinnerung daran, asSs
S1e eınmal VOT jemandem gelıebt wurde. Als S1e ter wurde. WwUusstie s1e., asSs

ıhr eınmal schwerftfallen würde glauben, ass S1e ıIn eınem Oment ıhres
Lebens wirklıch eınem anderen Menschen eIWwWwAas bedeutet hatte Lheses
Foto erınnerte S1e daran. asSs S1e das alles nıcht erfunden hatte Das Foto

ıhre einzZIge Verbindung eıner Welt,. ıIn der S1e wertgeschätzt wurde.
Das rofl und der Weın 1m Abendmahl sınd W1IEe Jenes Foto S1e versichern
UL, ass eiwas. das schön scheı1int wahr Se1n wiıirklıch geschah.
S1e erınnern Ul jenen lag ıIn der Vergangenheıt, qls der Sohn (jJottes sıch
celhst ür Ul hıngab und Ul bestätigte, ass WwI1r 'OLZ UNSCICT Sınde ott
cehr 1e] bedeuten S1e siınd ıne Aufforderung, die wunderbare 1 1ebe
(jottes Sındern W1IEe Ul denken. S1e wertzuschätzen ber VT allem,

45cdieser 1 1ebe SEWISS se1n.

e Erinnerung einen bwesenden das 1st Cn  U die Auffassung,
die Martın L.uther energıisch abgelehnt hat Wo 1ne solche Auffassung Oohne
Jedes erkennbare Problembewusstsein WIrd, 1st natürlich auch 1ne
Leuenberger OnNnkOordıie machtlos. ESs wırd ahber £UT vVerwirkliıchung der KIr-
chengemeinschaft gehören, dass Pfarrerinnen und Pfarrer und (jeg meınden
iıhr Verständniıs des eilıgen Abendmahlils überdenken und sıch mi1t den FEIn-
siıchten der Lehrgespräche, dıe Z£ZUT geführt haben, vertraut machen. ESs 1st
schwer, einen Überblick aruber gewinnen, WIE we1ıt die vVerwirklichung
der Kırchengemeinschaft In diesem S1inn In den einzelnen LÄändern Europas
Vorangekommen ist

In 30 werden 1Ne Reihe VON 1 hemen genNanntT, die zwıischen den
Kırchen der EKE kontrovers, WENNn auch nıcht kırchentrennend, WAalcCcTI und
die eshalb Gegenstand VON genannten Lehrgesprächen geworden Siınd.
Darunter sınd die TODIeEeMEe VON (Jeset7 und E, vangelıum, Amt und (J)rdına-

McGrath, WEe11eln er TIhomas In jedem VOHN UNS, Holzgerlingen 2007, 115
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„Für viele Christen ist eine der wirkungsvollsten Arten, sich an diese Er-
eignisse [scil. von Jesu Tod] zu erinnern und ihre Bedeutung für uns zu 
verstehen, die Teilnahme an einem Abendmahlsgottesdienst. Das Brot und 
der Wein sind sichtbare, greifbare Erinnerungen an jene Ereignisse […]. Und 
wenn sie das Brot essen und den Wein trinken, werden sie an den enormen 
Preis ihrer Erlösung erinnert […] Brot und Wein sollen in ihrem Gedächtnis 
wirken und Gedankengänge auslösen, die alle auf die Kreuzigung des Herrn 
ausgerichtet sind […] Vor Kurzem starb eine alte Tante von mir im Alter 
von über 80 Jahren. Sie hatte nie geheiratet. Als wir ihre Wohnung aufl östen, 
fi el uns ein altes abgegriffenes Foto eines jungen Mannes in die Hände. Es 
stellte sich heraus, dass meine Tante sich als junges Mädchen hoffnungslos 
verliebt hatte. Die Liebe fand jedoch ein tragisches Ende. Meine Tante liebte 
keinen anderen Mann mehr und behielt für den Rest ihres Lebens ein Foto 
des Mannes, den sie geliebt hatte. Warum? Teils als Erinnerung daran, dass 
sie einmal von jemandem geliebt wurde. Als sie älter wurde, wusste sie, dass 
es ihr einmal schwerfallen würde zu glauben, dass sie in einem Moment ihres 
Lebens wirklich einem anderen Menschen etwas bedeutet hatte. […] Dieses 
Foto erinnerte sie daran, dass sie das alles nicht erfunden hatte. […] Das Foto 
war ihre einzige Verbindung zu einer Welt, in der sie wertgeschätzt wurde. 
Das Brot und der Wein im Abendmahl sind wie jenes Foto. Sie versichern 
uns, dass etwas, das zu schön scheint um wahr zu sein […] wirklich geschah. 
Sie erinnern uns an jenen Tag in der Vergangenheit, als der Sohn Gottes sich 
selbst für uns hingab und uns bestätigte, dass wir trotz unserer Sünde Gott 
sehr viel bedeuten […] Sie sind eine Aufforderung, an die wunderbare Liebe 
Gottes zu Sündern wie uns zu denken, sie wertzuschätzen – aber vor allem, 
dieser Liebe gewiss zu sein.“8

Die Erinnerung an einen Abwesenden – das ist genau die Auffassung, 
die Martin Luther energisch abgelehnt hat. Wo eine solche Auffassung ohne 
jedes erkennbare Problembewusstsein vertreten wird, ist natürlich auch eine 
Leuenberger Konkordie machtlos. Es wird aber zur Verwirklichung der Kir-
chengemeinschaft gehören, dass Pfarrerinnen und Pfarrer und Ge mein den 
ihr Verständnis des Heiligen Abendmahls überdenken und sich mit den Ein-
sichten der Lehrgespräche, die zur LK geführt haben,vertraut machen. Es ist 
schwer, einen Überblick darüber zu gewinnen, wie weit die Ver wirklichung 
der Kirchengemeinschaft in diesem Sinn in den einzelnen Ländern Europas 
vorangekommen ist.

In LK 39 werden eine Reihe von Themen genannt, die zwischen den 
Kirchen der GEKE kontrovers, wenn auch nicht kirchentrennend, waren und 
die deshalb Gegenstand von so genannten Lehrgesprächen geworden sind. 
Darunter sind die Probleme von Gesetz und Evangelium, Amt und Ordina-

8 A. McGrath, Zweifeln. Der Thomas in jedem von uns, Holzgerlingen 2007, 113 f.
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tion, Z we1i-Reiche-L ehre und TE VON der Könıgsherrschaft Jesu Christi
e Dokumente, die dazu 1mM Verlauf der etzten VvIier Jahrzehnte erarbeıtet
worden sınd, sınd VON unterschiedlicher Qualıität; 1E sınd auch sehr unfer-
schiedlich rezıiplert worden. e größte Bedeutung hat das Dokument „Die
1IrC Jesu C hrist1“ erlangt, In der zahlreiche elementare nlıegen
einer Ilutherischen LE.kklesiologıie aufgenommen Siınd.

Die Herausforderung: Die Leuenberger Konkordie als Brucke
zwıschen den Bekenntnissen

e 11l eın CUl Bekenntnis SeIn (LK 37) Man annn 1E mi1t einer
ITUÜC zwıischen den verschliedenen Bekenntnissen, die Ilutherische und
tormiıerte Kırchen prägen, verstehen. Wenn ich WISSen Will, WAS lutherische
Abendmahlsliehre 1St, schaue ich nıcht In dieL sondern In dıe 1 utherischen
Bekenntnisschriften. Wenn ich aber W1ISsSen Will, W1IE WIT heute das Verhältnis
der lutherischen £UT reformı1erten Abendmahlsliehre sehen können, dann
nehme ich dıe Z£ZUT and Wenn die 1ne TuC 1st, dann annn S1e€ 1IUT

funktionlieren, WENNn dıe Brückenpfeiler auf beiıden Selten der ITUÜC test
sınd, WENNn aIsSO eın konfessionelles Bewusstsein auf beiden Selten esteht
e Oordert also, WENNn 1E funktionieren soll, dass die utheraner eın kla-
168 Bewusstsein ıhrer eigenen TEen und dass 1E die reformıerte TE
kennen, WAS auch umgeke. für dıe RKeformierten gilt und inzwıschen auch
für die Methodisten, die siıch di1eser iırchengeme1nschaft angeschlossen ha-
ben Nur WENNn d1eses wechselseitige Bewusstsein der kırchlichen TE VOI-+-

handen lst, ann die 1Ne TuC SeIN. (ijerade we1l die eın CUÄ

Bekenntnis 1sSt und SeIn WIll, mMuUuUsSsen die Kırchen siıch Intens1iv iıhre ]JeWEel-
lıge Iradıtiıon kümmern. Ollte 11A0 AUS der folgern, dass Jetzt nıcht
mehr wichtig Ist, mi1t der Iutherischen Oder der reformıerten TE
se1n, würde dıe einer gewaltigen theologischen Verarmung ühren

Wır eben, W1IE 1mM zweıten Teı1l IT) argelegt, In einer theolog1sc Urftı-
CI Zeıt, einer e1t der J radıtionsvergessenheıt und darum der Verarmung.
Das IsSt jedoch nıcht die olge der L und S1e€ darf auch nıcht als achträg-
1C Kechtfertigung dafür herangezogen werden.

|DITS TITC Jesu ( 'hrıstı Der reformatorıische Beıtrag zuU OÖkumenıiıschen 1  og ber
dıe kırchliche FEinheıt. Im Auftrag des FExekutivausschusses 1r dıe Leuenberger Kır-
chengemeı1inschaft hg Hülfmeıer, TAankTUur! 1995
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tion, Zwei-Reiche-Lehre und Lehre von der Königsherrschaft Jesu Christi. 
Die Dokumente, die dazu im Verlauf der letzten vier Jahrzehnte er arbeitet 
worden sind, sind von unterschiedlicher Qualität; sie sind auch sehr unter-
schiedlich rezipiert worden. Die größte Bedeutung hat das Dokument „Die 
Kirche Jesu Christi“9 (1994) erlangt, in der zahlreiche elementare Anliegen 
einer lutherischen Ekklesiologie aufgenommen sind.

V. Die Herausforderung: Die Leuenberger Konkordie als Brücke 
zwischen den Bekenntnissen

Die LK will kein neues Bekenntnis sein (LK 37). Man kann sie mit einer 
Brücke zwischen den verschiedenen Bekenntnissen, die lutherische und re-
formierte Kirchen prägen, verstehen. Wenn ich wissen will, was lutherische 
Abendmahlslehre ist, schaue ich nicht in die LK, sondern in die Lutherischen 
Bekenntnisschriften. Wenn ich aber wissen will, wie wir heute das Verhältnis 
der lutherischen zur reformierten Abendmahlslehre sehen können, dann 
 nehme ich die LK zur Hand. Wenn die LK eine Brücke ist, dann kann sie nur 
funktionieren, wenn die Brückenpfeiler auf beiden Seiten der Brücke fest 
sind, wenn also ein konfessionelles Bewusstsein auf beiden Seiten besteht. 
Die LK fordert also, wenn sie funktionieren soll, dass die Lutheraner ein kla-
res Bewusstsein ihrer eigenen Lehre haben und dass sie die refor mierte Lehre 
kennen, was auch umgekehrt für die Reformierten gilt und inzwischen auch 
für die Methodisten, die sich dieser Kirchengemeinschaft ange schlos sen ha-
ben. Nur wenn dieses wechselseitige Bewusstsein der kirchlichen Lehre vor-
handen ist, kann die LK eine Brücke sein. Gerade weil die LK kein neues 
Bekenntnis ist und sein will, müssen die Kirchen sich intensiv um ihre jewei-
lige Tradition kümmern. Wollte man aus der LK folgern, dass es jetzt nicht 
mehr wichtig ist, mit der lutherischen oder der reformierten Lehre vertraut zu 
sein, würde die LK zu einer gewaltigen theologischen Verarmung führen.

Wir leben, wie im zweiten Teil (II ) dargelegt, in einer theologisch dürfti-
gen Zeit, einer Zeit der Traditionsvergessenheit und darum der Verarmung. 
Das ist jedoch nicht die Folge der LK, und sie darf auch nicht als nachträg-
liche Rechtfertigung dafür herangezogen werden.

9 Die Kirche Jesu Christi. Der reformatorische Beitrag zum ökumenischen Dialog über 
die kirchliche Einheit. Im Auftrag des Exekutivausschusses für die Leuenberger Kir-
chengemeinschaft hg. v. W. Hüffmeier, Frankfurt 1995.
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1e1ImMeNnr tordert 1E umgekehrt die beteilıgten Kırchen auf, siıch INtens1ıv
mıt ıhren Jeweılligen Iradıtiıonen beschäftigen, TE11NC In einer Welılse, dıe
en 1sSt für das Bekenntnis der anderen Kırche und sıch nıcht Urc Ah-
SICHZUN® deMNniert. e ge1istige Haltung e1 lst, die Auffassung der JE
deren 1IrC immer In optımam partem interpretieren, das he1ißt hler: In
ıchtung arauf, dass 1E en 1sSt für den ONSsSENS. Das bedeutet nıcht, dıe
Lehre der anderen NSe1ite ange Öökumeniısch schön reden, hıs keine
Unterschliede erkennbar SINd. Man SOl Unterschliede und S0ORdI Gegensätze
klar wahrnehmen, aber die Erfahrung In der Okumene ehrt, dass einen
Zugang den konfessionellen Unterschlieden 1DL, In dem eologen iıhren

theologischen Verstand dazu benutzen, die Unterschlede möglıchst
groß erscheinen lassen, und In dem 1E Übertreibungen und Verzeichnun-
CI der anderen TE CIM zulassen, WENNn adurch der nterscAhle|
„trennscharf” wird, also ONSENS ausgeschlossen WIrd. Man annn aber auch
die andere TE SCH lassen, WAS 1E sagt und Will, und besonderes Gewicht
auf jene LEF lemente egen, die ONSENS ermöglıchen, ohne die anderen U-

lenden /Zwischen den beiıden Zugangsweısen gegensätzlichen trund-
orientierungen 18g nıcht wen1ger als 1ne Konvers10on, 1Ne Bekehrung.

()b siıch die hier beschriebenen Haltungen In der EKE ausbreıten, bleibhbt
abzuwarten. e Leistungsfähigkeıt der als eINES kırchengeschichtliıchen
Ere1gn1sses (Erklärung VON Kırchengemeinschaft) erwelst siıch In der Ver-
wirklichung dieser GGemeiinschaft, und diese IsSt N1ıe abgeschlossen. Ange-
sichts der J radıtionsvergessenheıt UNSCICT Gesellschafte und Kırchen auf
der einen NSe1ite und der csechr anspruchsvollen Aufgabe, die mıt der als
ITUÜC zwıischen den Bekenntnissen gestellt 1St, auf der anderen Seıte, WIT|
11A0 mıt e1ner gew1issen SKePSIS In dıe /Zukunft schauen. e Autorıität der

eru eilnerseIlits arauf, dass dıe beteiligten Kırchen S1e€ ADSCHOLU
en Andererseıits en d1ese iıhre Entscheidung mi1t ezug auf die theo-
logıschen Feststellungen In der Konkordie getroffen; Insofern eru ıhre
Autorıität auf den Gründen, die S1e€ darlegt ber diese In der genannten
TUnN:! sınd gew1issermaßen 1IUT dıe Spıtze eINESs ısbergs hat sehr ange
Lehrgespräche die Fragen, dıe In der angesprochen werden, egeben.
e Argumente, die In diesem (Jesprächsprozess vorgebracht worden sınd,
mMuUSsSsSen immer miıtgedacht werden. SO IENN die Autorıität der und da-
mıt iıhre Leistungsfähigkeıit immer wıeder HCL Urc gemeinsame theolo-
sische Arbeiıt VON 1edern der verschliedenen Kırchen und arge-
stellt werden.
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Vielmehr fordert sie umgekehrt die beteiligten Kirchen auf, sich intensiv 
mit ihren jeweiligen Traditionen zu beschäftigen, freilich in einer Weise, die 
offen ist für das Bekenntnis der anderen Kirche und sich nicht durch Ab-
grenzung defi niert. Die geistige Haltung dabei ist, die Auffassung der je an-
deren Kirche immer in optimam partem zu interpretieren, das heißt hier: in 
Richtung darauf, dass sie offen ist für den Konsens. Das bedeutet nicht, die 
Lehre der anderen Seite so lange ökumenisch schön zu reden, bis keine 
Unterschiede erkennbar sind. Man soll Unterschiede und sogar Gegensätze 
klar wahrnehmen, aber die Erfahrung in der Ökumene lehrt, dass es  einen 
Zugang zu den konfessionellen Unterschieden gibt, in dem Theologen ihren 
gesamten theologischen Verstand dazu benutzen, die Unterschiede mög lichst 
groß erscheinen zu lassen, und in dem sie Übertreibungen und Ver zeichnun-
gen der anderen Lehre gerne zulassen, wenn nur dadurch der Unter schied 
„trennscharf“ wird, also Konsens ausgeschlossen wird. Man kann aber auch 
die andere Lehre sagen lassen, was sie sagt und will, und besonderes Ge wicht 
auf jene Elemente legen, die Konsens ermöglichen, ohne die anderen auszu-
blenden. Zwischen den beiden Zugangsweisen – gegensätzlichen Grund-
orientierungen – liegt nicht weniger als eine Konversion, eine Bekehrung.

Ob sich die hier beschriebenen Haltungen in der GEKE ausbreiten, bleibt 
abzuwarten. Die Leistungsfähigkeit der LK als eines kirchengeschichtlichen 
Ereignisses (Erklärung von Kirchengemeinschaft) erweist sich in der Ver-
wirklichung dieser Gemeinschaft, und diese ist nie abgeschlossen. An ge-
sichts der Traditionsvergessenheit unserer Gesellschaften und Kirchen auf 
der einen Seite und der sehr anspruchsvollen Aufgabe, die mit der LK als 
Brücke zwischen den Bekenntnissen gestellt ist, auf der anderen Seite, wird 
man mit einer gewissen Skepsis in die Zukunft schauen. Die Autorität der 
LK beruht einerseits darauf, dass die beteiligten Kirchen sie angenommen 
haben. Andererseits haben diese ihre Entscheidung mit Bezug auf die theo-
logischen Feststellungen in der Konkordie getroffen; insofern beruht ihre 
Autorität auf den Gründen, die sie darlegt. Aber diese in der LK genannten 
Gründe sind gewissermaßen nur die Spitze eines Eisbergs – es hat sehr  lange 
Lehrgespräche um die Fragen, die in der LK angesprochen werden, gegeben. 
Die Argumente, die in diesem Gesprächsprozess vorgebracht worden sind, 
müssen immer mitgedacht werden. So muss die Autorität der LK – und da-
mit ihre Leistungsfähigkeit – immer wieder neu durch gemeinsame theolo-
gische Arbeit von Gliedern der verschiedenen Kirchen gewonnen und darge-
stellt werden.
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